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 · Save the Children Schweiz
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3

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
NGO-Bericht 2021



Impressum

Netzwerk Kinderrechte Schweiz 
Mai 2021

Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Staatenbericht der 
Schweiz zur Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in der Schweiz

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
c/o polsan AG
Effingerstrasse 2
3011 Bern
031 508 36 14
info@netzwerk-kinderrechte.ch 

Redaktion: 
Rahel Wartenweiler, Simone Renner 
Redaktionelle Begleitung: Marianne Aeberhard 
(Humanrights.ch), Valentina Darbellay (Dachverband Terre 
des hommes Schweiz – Suisse), Nina Hössli (Save the 
Children Schweiz), Liliane Minder (Stiftung Kinderschutz 
Schweiz), Cornelia Rumo-Wettstein (CURAVIVA Schweiz), 
Aline Sermet (Institut international des droits de l’enfant)

Lektorat: 
Isabelle Spahr
Französische Übersetzung und Lektorat:
Nicola Dänzer, Valentina Darbellay
Englische Übersetzung:
Barbara Erblehner-Swann
Satz und Layout:
Michel Bootz, www.bootzbootz.ch
Druck:
Gebo Druck AG

Danksagung: Das Netzwerk Kinderrechte Schweiz dankt 
seinen Mitgliedsorganisationen und allen zugewandten 
Organisationen für ihre wertvollen Beiträge, die ein breit 
abgestütztes und detailliertes Portrait der Umsetzung der 
Kinderrechte in der Schweiz möglich gemacht haben. 
Besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
zum NGO-Bericht für ihren Einsatz.



Inhaltsverzeichnis

 1 Einleitung 9

Neue Entwicklungen 

 2 Gesetze und Entwicklungen 11
 3 Nachhaltige Entwicklungsziele 12

Allgemeine Umsetzungsmassnahmen

 4 Vorbehalte 15
 Familiennachzug (Art. 10 Abs. 1 UN-KRK) 15
 Ausnahmslose Trennung von Jugendlichen und Erwachsenen im Freiheitsentzug 
 (Art. 37 lit. c UN-KRK) 16
 Zugang zu einem unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii UN-KRK) 16
 Trennung zwischen untersuchender und urteilender Behörde im Jugendstrafverfahren 
 (Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. iii UN-KRK) 16
 5 Umfassende Kinderrechtspolitik, -strategie und Koordination 17
 6 Datenerhebung 18
 7 Unabhängige Überwachungsstruktur und Beschwerdemechanismus 21
 8 Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 22
 9 Kinderrechte in der Privatwirtschaft 23

Allgemeine Prinzipien 

 10 Nicht-Diskriminierung 27
 11 Übergeordnetes Kindesinteresse 28
 Terminologie 28
 Gesetzgebung 29
 Das übergeordnete Kindesinteresse in Verfahren 29
 12 Achtung der Meinung des Kindes 31
 a) Recht auf Anhörung und Verfahrensbeteiligung von Kindern 31
 b) Recht auf sozio-politische Teilhabe 33
 c) Schulung von Fachpersonen 33

Bürgerliche Rechte und Freiheiten

 13 Staatenlosigkeit / Recht auf eine Nationalität 37
 14 Recht des Kindes, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu 
  werden und Recht auf Identität 38
 a) Das Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft bei Adoption oder medizinischer 

 Fortpflanzung 38
 b) «Schutzwürdiges Interesse» 39
 c) Babyfenster 39

5

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
NGO-Bericht 2021



Gewalt gegen Kinder

 15 Recht auf Schutz vor Gewalt 43
 a) Körperstrafen 43
 b) Datenerhebung 44
 c) Umfassende Strategie für die Prävention und Intervention 44
 d) Kontinuierliches Monitoring des Kindesschutzsystems 45
 16 Schädliche Praktiken 45
 a) Weibliche Genitalverstümmelung 45
 b) Medizinische nicht notwendige Eingriffe an Intersex-Kindern (Intersex Genital 
  Mutilation IGM) 45
 c) Minderjährigenheiraten 46

Familiäres Umfeld und alternative Betreuung

 17 Familiäres Umfeld 49
 18 Aus der familiären Umgebung herausgelöste Kinder 50
 a) Berücksichtigung des übergeordneten Kindesinteresses bei Fremdplatzierungen 50
 b) Qualitätsstandards für die ausserfamiliäre Betreuung 50
 c) Förderung und Begleitung von Pflegefamilien 51
 d) Rückkehr in die Ursprungsfamilie 52 
 19 Adoption 52

Kinder mit einer Behinderung

 20 Kinder mit einer Behinderung 55
 a) Recht von Kindern mit einer Behinderung auf inklusive Bildung 55
 b) Zugang zu Angeboten der frühkindlichen Bildung und Betreuung und zur 
  Berufsbildung 56
 d) Unterbringung in psychiatrischen Institutionen 57

Gesundheit und Wohlbefinden

 21 Gesundheit und Gesundheitswesen 59
 a) Zugang zur pädiatrischen Grundversorgung 59
 b) Kostenübernahme bei Behandlung seltener Krankheiten 60
 c) Gesunde Ernährung und Lebensweise 60
 22 Stillen 60
 a) Umfassende Strategie 60
 b) Vermarktung von Muttermilch-Substituten 61
 23 Psychische Gesundheit 61
 a) Suizidprävention 61
 b), c), d) Psychische Gesundheit 62
 24 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 63
 25 Auswirkungen des Klimawandels auf die Kinderrechte 63
 a) Reduktion der Treibhausgasemissionen 63
 b) Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit der Kinder 64
 c) Auswirkungen des Klimawandels auf die Rechte der Kinder bei Investitionen durch  

 Finanzinstitutionen berücksichtigen 64

6



Bildung, Freizeit und kulturelle Aktivitäten

 26 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie  
 Kinderrechtsbildung 67

 a) Zugang zu Angeboten der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung 67
 b) Prävention von Schulabbrüchen 67
 c) Kinderrechtsbildung 68
 27 Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und Erholung sowie auf  

 kulturelle und künstlerische Aktivitäten 69

Besondere Schutzmassnahmen

 28 Kinder im Asylbereich, geflüchtete Kinder und Kinder im  
 Migrationskontext 73

 a) Altersschätzung in Asylverfahren 73
 b) Psychische Gesundheit von geflüchteten Kindern 74
 c) Standards für Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Kindern 75
 d) Anspruch auf Vertrauenspersonen für unbegleitete Minderjährige 75
 e) Ausnahme von unbegleiteten Minderjährigen vom beschleunigten Asylverfahren 76
 f) Administrative Inhaftierung von Minderjährigen im Migrationsbereich 77
 29 Rechte von Sans-Papiers Kindern 78
 30 Jugendstrafrechtspflege 79
 a) Strafmündigkeitsalter 79
 b) Zugang zu einer unentgeltlichen Rechtsvertretung 79
 c) Schulung von Fachpersonen 80
 d) Von Erwachsenen getrennte Unterbringung im Freiheitsentzug 80

Fakultativprotokolle

 31 Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern,  
 Kinderprostitution und Kinderpornografie 85

 a) Umfassende Strategie zur Umsetzung des Fakultativprotokolls 85
 b) Strafrechtliche Sanktionierung von Kinderhandel sowie sexueller Ausbeutung  

 durch Informations- und Kommunikationstechnologien 86
 32 Fakultativprotokoll betreffend die Beteiligung von Kindern an  

 bewaffneten Konflikten 87

  Abkürzungsverzeichnis 90
  Rechtstexte 91
  Internationales Recht 93 
  Nationales Recht 93

7

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
NGO-Bericht 2021





1 Einleitung

Die Schweiz hat die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 1997 ratifiziert und dem 

UN-Kinderrechtsausschuss (UN-KRA) bislang zweimal über den Umsetzungsstand 

berichtet. Die Schweiz hat am 18. Dezember 2020 ihren kombinierten fünften und 

sechsten Bericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention vorgelegt. Im vorlie-

genden ergänzenden Bericht legen nun die über 50 Mitgliederorganisationen des 

Netzwerks Kinderrechte Schweiz ihre Sichtweise auf den Umsetzungsstand der 

UN-KRK in der Schweiz dar. Der Bericht nimmt ausschliesslich zu den durch den 

UN-Kinderrechtsauschuss in der List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) definierten 

Problemfeldern Stellung. 
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Neue Entwicklungen

2 Gesetze und Entwicklungen

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der CO-
VID-19 Pandemie. Die Einhaltung der Kinderrech-
te – auf Schutz, Förderung und Partizipation – ist 
insbesondere in Krisenzeiten wichtig. Bei vulne-
rablen Gruppen, wie Kindern in Institutionen, stand 
der Gesundheitsschutz stark im Fokus, während 
Kindesschutzaspekte ungenügend berücksichtigt 
wurden. Die Krise zeigt, dass Bildungs- und Be-
treuungsangebote für junge Kinder, ein funktio-

nierender Kindesschutz sowie die Kinder- und 
Jugendhilfe systemrelevant sind. Weiter ist ein 
stärkeres Engagement zur Armutsbekämpfung 
unerlässlich. In der Schweiz fehlt bisher – mit 
Ausnahme von explorativen Studienansätzen1 - 
eine umfassende Analyse der Auswirkungen der 
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf 
Kinder.2

Empfehlungen: 
• Umfassende Analyse der Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

auf Kinder, insbesondere auf Kinder aus vulnerablen Gruppen unter Einbezug von Kindern 
durchführen und Erkenntnisse in den Pandemie-Plan der Schweiz aufnehmen. 

• Eine Expert*in für Kinderrechtsfragen in die COVID-19 Task Force des Bundes aufneh-
men. 

Das Netzwerk Kinderrechte weist darüber hinaus auf folgende neue Gesetzgebungen hin, die aus 
kinderrechtlicher Sicht problematische Aspekte aufweisen: 

Das Parlament verabschiedete im September 
2020 zwei umstrittene Vorlagen zur Bekämpfung 
des Terrorismus, deren Ausrichtung und Ausge-
staltung von Menschenrechtskreisen aus der 
Schweiz wie auch auf internationaler Ebene3  

scharf kritisiert wurden. Dies gilt insbesondere 
für das Bundesgesetz über polizeiliche Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus.4 Dieses 
gibt der Polizei zusätzliche präventive Instrumen-
te für den Umgang mit potentiell terroristischen 
«Gefährdern» in die Hand. Die Zwangsmass-
nahmen können auch gegen Minderjährige ver-

hängt werden. Namentlich können Kinder ab 15 
Jahren unter Hausarrest gestellt werden. Besorg-
niserregend ist dabei, dass die Massnahmen prä-
ventiv verhängt werden können – also auch dann, 
wenn noch keinerlei strafrechtlich relevantes 
Fehlverhalten vorliegt.
Im Dezember 2020 verabschiedete das Parlament 
eine Änderung im Zivilgesetzbuch, die trans- und 
intergeschlechtlichen Menschen erlaubt, Ge-
schlechtseintrag und Vornamen künftig mit einer 
Erklärung basierend auf Selbstbestimmung im 
Personenstandsregister zu ändern. Allerdings 
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können urteilsfähige Minderjährige unter 16 Jah-
ren den Eintrag ins Personenstandsregister nur 
noch mit Zustimmung der gesetzlichen Vertretung 
ändern. Diese zusätzliche Hürde untergräbt das 
Selbstbestimmungsrecht betroffener Kinder. Die 

Altersgrenze von 16 Jahren ist willkürlich. Zudem 
verzichtet der Gesetzgeber auf die Einführung 
einer nicht binären Geschlechtsoption.5

3 Nachhaltige Entwicklungsziele

Die nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable 
Development Goals SDGs) der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen sind relevante Bezugsgrössen 
für die Umsetzung der UN-KRK. Die Ziele ver-
langen ganzheitliche politische Antworten auf 
einige der dringlichsten globalen Herausforderun-
gen, zu denen auch Kinderarmut, Ungleichheit 
und Klimawandel gehören. Der Bund führte im 
Jahr 2018 eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung 
der SDGs in der Schweiz durch. Die Schweiz 
versäumte es, das Indikatoren-Set (MONET-In-
dikatoren) in einer Weise zu konzipieren, um über 
eine verbesserte Datenlage zur Umsetzung der 
UN-KRK zu einem gesamtheitlichen Monitoring 
der Kinderrechtssituation in der Schweiz beizu-
tragen. Schliesslich gilt es, Kinder in der Umset-
zung der Ziele als Akteure einer nachhaltigen 

Entwicklung einzubeziehen, beispielsweise durch 
schulische und ausserschulische Aktivitäten im 
Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

Die Mittel für die internationale Zusammenarbeit 
wurden massiv reduziert. Die Schweiz weist eine 
APD-Quote (aide publique au développement) 
von 0.46% des Bruttonationaleinkommens (BNE) 
auf, wenn man wie der Bundesrat auch die Aus-
gaben für Asylsuchende in der Schweiz zur Ent-
wicklungszusammenarbeit zählt.6 Die Schweiz 
liegt damit deutlich unter dem international an-
erkannten Richtwert von 0.7%. Im August 2020 
hat der Bundesrat zudem beschlossen, künftig 
Gelder aus der internationalen Zusammenarbeit 
an den grünen Klimafonds umzuleiten. 

Empfehlungen: 
• Die bestehenden MONET-Indikatoren zur Überwachung der SDGs nach Alter (0-17), 

sowie anderen soziodemografischen Merkmalen, die Rückschlüsse auf kinderrechtsrele-
vante Themen zulassen, aufschlüsseln. 

• Bei der Ausarbeitung der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2020-2030 und des Ak-
tionsplans 2020-2023 einen kinderrechtsbasierten Ansatz verfolgen.

• Sicherstellen, dass ein Maximum an Ressourcen in Bestrebungen fliessen, welche Kin-
dern zu Gute kommen. 

• Die Mittel für die internationale Zusammenarbeit auf das Niveau des internationalen 
Richtwerts von 0.7% des BNE anheben, wenigstens aber auf 0.5%.
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Allgemeine Umset-
zungsmassnahmen

4 Vorbehalte

Die Schweiz hat bei der Ratifikation der UN-KRK 
insgesamt sieben Vorbehalte zu fünf Artikeln an-
gebracht, vier davon sind nach wie vor in Kraft. 
In diesen Punkten entfaltet die Konvention dem-
nach keine Rechtswirkung: 

Familiennachzug (Art. 10 Abs. 1 UN-KRK)
Art. 10. Abs. 1 UN-KRK verpflichtet Vertrags-
staaten, Anträge auf Familienzusammenführung 
«wohlwollend, human und beschleunigt» zu be-
arbeiten. Für vorläufig aufgenommene Personen 
und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge besteht 
im Widerspruch zur UN-KRK eine Wartefrist von 
drei Jahren für den Familiennachzug ihrer Kinder. 
Auch nach Ablauf dieser Wartefrist ist der Nach-
zug nur dann möglich, wenn die Kinder im gleichen 
Haushalt leben, eine bedarfsgerechte Wohnung 
vorhanden und die Familie nicht auf Sozialhilfe 
angewiesen ist.1 Die Voraussetzungen für den 
Familiennachzug stellen für vorläufig Aufgenom-
mene eine besonders hohe Hürde dar, da der 
Einstieg in den Arbeitsmarkt aufgrund ihres un-
sicheren Aufenthaltsstatus schwierig ist.2 
Regierung und Parlament haben den Handlungs-
bedarf erkannt und eine Reform des Status der 
vorläufigen Aufnahme angestossen, die den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erleichtern soll.3

Weiter fehlt eine gesetzliche Grundlage, damit 
unbegleitete Minderjährige ihre im Ausland leben-
de Familie in die Schweiz nachziehen können 
(sogenannter umgekehrter Familiennachzug). Die 
einzige Situation, in der das Bundesgericht dieses 
Recht im Sinne von Art. 8 Konvention zum Schut-
ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK)4 gewährt hat, betrifft Schweizer Kinder, 
sofern der Elternteil sorgeberechtigt ist oder eine 
enge Beziehung zum Kind hat. Dies gilt mutmass-
lich auch für Kinder, die EU/EFTA-Bürger sind.5 
Kinder aus Drittstaaten mit C-, B- oder F-Ausweis 
sind jedoch nicht dazu berechtigt.6
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Empfehlungen: 
• Anträge zwecks Familienzusammenführung von vorläufig aufgenommenen Personen und 

vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen ohne Wartefrist wohlwollend und human bearbeiten.
• Die gesetzlichen Grundlagen anpassen, sodass der Familiennachzug auch bei Bezug von 

Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe möglich ist. 
• Die gesetzlichen Grundlagen anpassen, damit unbegleitete Minderjährige ihre im Ausland 

lebenden Familienangehörigen in die Schweiz nachziehen können, sofern diese sorge- 
berechtigt sind oder enge Verbindung bestehen. 

• Den Vorbehalt zu Art. 10 Abs. 1 UN-KRK zurückziehen.

Ausnahmslose Trennung von Jugendlichen und Erwachsenen im Freiheitsentzug 
(Art. 37 lit. c UN-KRK)
In der Schweiz ist bei Freiheitsentzug die aus-
nahmslose Trennung der Kinder von Erwachsenen 
nach wie vor nicht gewährleistet (siehe Punkt 
30d). Der Bund kündigte in seinem am 19. De-
zember 2018 veröffentlichten Massnahmenpaket 
in Folge der Empfehlungen des UN-Kinderrechts-

ausschusses von 2015 an, dass er eine Situations-
analyse zur Umsetzung von Art. 37 UN-KRK in 
den Kantonen plant und den Vorbehalt zurück-
ziehen will, falls die Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind.7

Empfehlungen: 
• Bei Freiheitsentzug die ausnahmslose Trennung der Kinder von Erwachsenen gewährleis-

ten; die dafür erforderlichen Voraussetzungen in den Kantonen schnellstmöglich schaf-
fen. 

• Den Vorbehalt zu Art. 37 lit. c UN-KRK zurückziehen. 

Zugang zu einem unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. ii UN-KRK) 
Die Jugendstrafprozessordnung garantiert be-
schuldigten Jugendlichen den Zugang zu einer 
Rechtsvertretung. Die Kosten der Rechtsver-
tretung müssen von dem/der beschuldigten Ju-

gendlichen bzw. der gesetzlichen Vertretung 
getragen werden, sofern die Mittel vorhanden 
sind. Ist dies nicht der Fall, wird eine amtliche 
Verteidigung eingesetzt (vgl. Punkt 30 b). 

Empfehlung: 
• Den Vorbehalt zurückziehen und den Zugang zu einem unentgeltlichen Rechtsbeistand in 

jedem Fall gewähren.

Trennung zwischen untersuchender und urteilender Behörde im Jugendstrafverfahren 
(Art. 40 Abs. 2 lit. b Ziff. iii UN-KRK) 
Die Jugendstrafprozessordnung sieht keine Tren-
nung zwischen untersuchenden und urteilenden 
Behörden vor. Allerdings können der/die beschul-
digte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung 

ohne Begründung verlangen, dass der/die Jugend-
richter*in, der/die bereits die Untersuchung  
geführt hat, im Hauptverfahren nicht mitwirkt 
(Art. 9 JStPO).8

Empfehlung: 
• Den Rückzug des Vorbehalts prüfen.
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5 Umfassende Kinderrechtspolitik, -strategie 
und Koordination

In der Schweiz gibt es bislang keine ganzheitliche 
Kinderrechtspolitik und -strategie auf Bundes-
ebene, die den Schutz, die Förderung und Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen umfasst. 
Im föderalen System ist die Kinder- und Jugend-
politik primär Aufgabe der Kantone; der Bund ist 
nur subsidiär tätig. Auch für das Gesundheits-, 
Bildungs-, und Justizwesen sind die Kantone zu-
ständig. Folglich hängt es vom Wohnkanton ab, 
in welchem Umfang Kinder und Jugendliche ihre 
Rechte wahrnehmen können. Vorstösse zur Schaf-
fung einer verfassungsrechtlichen Grundlage für 
eine koordinierte Kinder- und Jugendpolitik auf 
nationaler Ebene sind bislang im Parlament ge-
scheitert.9

Grundlage für die subsidiäre Tätigkeit des Bundes 
sind das Bundesgesetz über die Förderung der 
ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen KJFG10 sowie die Verordnung über Mass-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
sowie zur Stärkung der Kinderrechte.11

Erstmals hat der Bundesrat im Dezember 2018 
ein Massnahmenpaket zur Umsetzung der Emp-
fehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses vom 
Februar 2015 verabschiedet.12 Bei der Ausarbeitung 
des Massnahmenpakets unter Federführung des 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) wur-
den erstmals alle relevanten Stellen auf inter-
kantonaler und nationaler Ebene einbezogen. 
Diese verwaltungsinterne Koordinationsstruktur 
verfügt jedoch über keine institutionelle Absiche-
rung. Zentral ist nun, die aufgebaute Struktur in 
Form einer Koordinationsstelle institutionell zu 
verankern und mit den entsprechenden Ressour-
cen auszustatten, um notwendige Massnahmen 
künftig zeitnah ausarbeiten zu können.

Inhaltlich beschränkt sich das Paket auf elf Mass-
nahmen unterschiedlicher Flughöhe. Das Paket 
lässt eine systematische Umsetzung der Kinder-
rechte nach Art. 4 UN-KRK vermissen. Zwar 
umfasst es eine Analyse und Verbesserungen im 
Bereich des Kindesschutzes, der Fremdplatzierung 
sowie der Situation von Kindern mit inhaftiertem 
Elternteil. Die Massnahmen sind teils aber eng 
definiert: im Kindesschutz bspw. beschränken sie 
auf den zivilrechtlichen Kindesschutz und fokus-
sieren auf die Sensibilisierung von Behördenmit-
gliedern. Die Prävention von Kindesmisshandlun-
gen wird nicht ausgebaut. Unberücksichtigt 
bleiben mit Verweis auf den kantonalen Zustän-
digkeitsbereich Herausforderungen betreffend 
weiterer verletzlicher oder benachteiligter Grup-
pen, insbesondere Minderjährige im Migrations- 
und Asylbereich, aber auch Kinder mit Behinde-
rungen. Auf interkantonaler Ebene übernimmt die 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren (SODK) eine koordinierende Rol-
le im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik und 
bei der Umsetzung der Empfehlungen des UN-
Kinderrechtsausschusses. Der Einbezug der SODK 
in den Ausarbeitungsprozess des Massnahmen-
pakets des Bundes ist ein wichtiger Schritt zu 
einer verstärkten Koordination zwischen Bund 
und Kantonen. Weder auf nationaler noch kanto-
naler Ebene sind für die Umsetzung der Mass-
nahmen bzw. die Erarbeitung der entsprechenden 
Instrumente zusätzliche Ressourcen vorgesehen.

Empfehlungen: 
• Erforderliche gesetzliche Grundlagen schaffen und eine nationale Strategie zur Stärkung 

und Förderung der Kinderrechte ausarbeiten mit besonderem Augenmerk auf den Rech-
ten vulnerabler Gruppen wie z. B. Kinder im Fluchtkontext, Kinder mit einer Behinderung, 
fremdplatzierte Kinder sowie Kinder, die Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind. Die 
nationale Strategie sollte für die Kantone klare Vorgaben zu den Leistungen und Ansprü-
chen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung, des Kindes- und Jugendschutzes und 
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen enthalten. 

• Ein eidgenössisches Büro für Kinderrechte zur Unterstützung parlamentarischer Prozes-
se sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben in Beratung, Koordination, Vernetzung und Fi-
nanzhilfe realisieren und mit den notwendigen Kompetenzen und Ressourcen ausstatten; 
mindestens jedoch das BSV mit ausreichend Ressourcen ausstatten, um die Umsetzung 
der nationalen Strategie zu koordinieren. 
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6 Datenerhebung

Aussagekräftige und desaggregierte Daten sind 
eine grundlegende Bedingung dafür, dass Lücken, 
Missstände und mögliche Diskriminierungen von 
bestimmten Gruppen von Kindern erkannt und 
gezielt behoben werden können. Daten über die 
Situation von Kindern und Jugendlichen finden 
sich in verschiedenen Statistiken und Studien. Es 
gibt keine periodisch wiederkehrende, systema-
tische Berichterstattung z. B. im Sinne eines 
regelmässigen Kinder- und Jugendberichts. Für 
die Altersgruppe der 0-13-Jährigen werden ge-
nerell nur wenige Daten erhoben. 

Das Massnahmenpaket des Bundes umfasst Ver-
besserungen in der Datenerhebung zur Situation 
von Kindern aus zwei besonders vulnerablen 
Gruppen: Kinder mit einem inhaftierten Elternteil 
sowie Kinder, die fremdplatziert sind. Trotz dieser 
Verbesserungen fehlen für viele Bereiche der 
Konvention aussagekräftige Daten.

Kinder- und Jugendhilfe, Kindesschutz und Fremdplatzierung:
In der Schweiz werden Daten über die Nutzung 
von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
von Massnahmen zum Schutz von Kindern in den 
Kantonen grösstenteils sehr unterschiedlich und 
auf Basis divergierender Begrifflichkeiten und 
Datenerhebungskonzepte erfasst. Eine systema-
tische und fortlaufende Erfassung und Beschrei-
bung von Angebot und Leistungsbezug im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Kindes-
schutzes gehört bisher nicht zu den Standards 
kantonaler Statistik und Berichterstattung. Dar-

über hinaus fehlen Angaben zu den Ausgaben der 
Kantone in diesen Bereichen.13 Es bedarf daher 
einer Zusammenführung und Harmonisierung 
bestehender Studienansätze14 sowie statistischer 
Erfassungen (wie z. B. Statistik der Konferenz für 
Kindes und Erwachsenenschutz (KOKES)15; Kin-
derschutzstatistik der Schweizerischen Kinder-
kliniken16) und einzelner bestehender Datenplatt-
formen (wie z. B. Casadata). 

Empfehlungen: 
• Eine schweizweit einheitliche Kinder- und Jugendhilfe-/Kindesschutzstatistik schaffen, in 

Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten unter Berücksichtigung bestehen-
der Studienansätze, Statistiken und Datenplattformen. 

• Forschungen über Entwicklungsverläufe von Kindern, die Nutzung der Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie die Anordnung zivilrechtlicher Massnahmen zu deren Schutz 
in Auftrag geben. 

• Daten zu den öffentlichen Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu 
zivilrechtlichen Kindesschutzmassnahmen auf Ebene der Kantone bereitstellen. 

• Daten für die Altersgruppe der 0-17-Jährigen zu sämtlichen zivilrechtlich angeordneten 
und «freiwilligen» Unterbringungen bereitstellen. 

Cyberkriminalität und Kinderhandel 
Die polizeiliche Kriminalstatistik ist zum Thema 
Cyberkriminalität in Bezug auf Kinder wenig auf-
schlussreich. Da die Taten unter verschiedene 
Straftatbestände subsumiert werden, ist aus der 
Statistik nicht ersichtlich, wie viele Kinder Opfer 
von Cyberkriminalität wurden und von welchen 
Formen von Cyberkriminalität sie betroffen waren.
Auch die Datenlage zu minderjährigen Opfern von 

Menschenhandel ist ungenügend. Die Betroffenen 
sind sich ihrer Opfersituation oft nicht bewusst 
und werden auch nicht von den gängigen polizei-
lichen Indikatoren erfasst (vgl. Punkt 5.2). Feh-
lende Strafprozesse und eine lückenhafte Opfer-
hilfestatistik sind die Konsequenz.17 Es ist in der 
Schweiz mit einer sehr hohen Dunkelziffer zu 
rechnen.
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Empfehlungen:
• Die polizeiliche Kriminalstatistik dahingehend anpassen, dass Rückschlüsse auf die ver-

schiedenen Delikte im Bereich der kinderbezogenen Cyberkriminalität möglich sind.
• Die Datenlage zu minderjährigen Opfern des Menschenhandels verbessern.

Kinder mit einer Behinderung
Aufgrund seines engen Mandats und geringer 
Ressourcen beschränkt sich das Bundesamt für 
Statistik (BFS) nach wie vor hauptsächlich darauf, 
vereinzelt Daten zu Kindern mit Behinderungen 
bis zum Alter von 14 Jahren aus sehr unterschied-
lich konzipierten und lückenhaften Statistiken 
(Gesundheitsbefragung, sozialmedizinische Ins-
titutionen, Invalidenversicherung, Sonderpäda-

gogik) zu extrahieren.18 Kaum eine Statistik zur 
Situation von Kindern in bestimmten Lebensbe-
reichen wird nach dem Merkmal Behinderung 
desaggregiert. Zur Gewaltbetroffenheit von Kin-
dern mit Behinderungen existieren so gut wie 
keine Daten.19 Empfehlung Nr. 55 a aus dem 
letzten Berichtszyklus ist deshalb bei Weitem 
noch nicht umgesetzt.20

Empfehlungen: 
• Mandat und Ressourcen des BFS im Bereich Statistik zu Kindern mit Behinderungen aus-

bauen. 
• Statistiken zur Situation von Kindern in bestimmten Lebensbereichen, insbesondere 

Statistiken zur Gewaltbetroffenheit (Vgl. dazu Kap. 5.1), nach den in Punkt 6 der LOIPR 
genannten Merkmalen, inkl. Behinderung, desaggregieren. 

• Schweizweite Erhebungen resp. Forschung zur Gewaltbetroffenheit von Kindern mit Be-
hinderungen in Privathaushalten, Institutionen und allgemein in Auftrag geben. 

Adoption 
Die Datenlage zu internationalen Adoptionen ist 
nach wie vor zu wenig differenziert. Die Statistik 
des BFS weist die Herkunftsstaaten nun teils 
detaillierter, aber längst nicht umfassend aus. 
Auch kann der Statistik nicht entnommen werden, 

ob es sich um die Adoption eines unbekannten 
oder bekannten Kindes bzw. um eine Stiefkind-
adoption handelt. 

Empfehlung: 
• Eine differenzierte, vollständige und nachvollziehbare Adoptionsstatistik erstellen.

Kinder im Fluchtkontext
Im Asylbereich fehlen Qualitäts-Indikatoren sowie 
eine systematische Datenerfassung zu den 
schweizweit variierenden Betreuungs- und Unter-
bringungssettings für begleitete Kinder und Ju-
gendliche im Asylbereich. Auch zur Betreuung 
und Unterbringung von unbegleiteten minder-

jährigen Asylsuchenden (MNA) in den Kantonen 
gibt es keine systematische Datenerfassung. Zwar 
gibt es in diesem Bereich private Initiativen21, 
diese können jedoch ein staatliches Monitoring 
nicht ersetzen.
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Empfehlung:
• Qualitäts-Indikatoren für die Betreuungs- und Unterbringungsstrukturen (auf nationaler, 

kantonaler und kommunaler Ebene) von begleiteten und unbegleiteten Kindern im Asyl-
bereich definieren und ein Monitoring dieser Indikatoren aufbauen. 

Vermisste und verschwundene Kinder 
In der Schweiz fehlt eine systematische Daten-
erhebung zur Anzahl Kinder, die vermisst werden. 
Dies betrifft 1) Kinder, die aus ihrer Familie/Be-
treuungssituation weglaufen, 2) Entführungen 
durch einen Elternteil im In- oder Ausland, 3) 

Entführungen durch Dritte. Die fehlenden Daten 
verhindern die Bereitstellung von Präventions-
angeboten für Kinder in Risikosituationen. Dazu 
zählen unter anderem auch MNA. 

Empfehlung:
• Kantonale Statistiken zur systematischen Erfassung verschwundener Kinder, einschliess-

lich MNA, durch kantonale Polizeibehörden aufbauen und diese in einer nationalen Sta-
tistik zusammenführen.

Kinder mit einem inhaftierten Elternteil
Über die Situation von Kindern mit einem inhaf-
tierten Elternteil ist wenig bekannt. Einzig der 
Kanton Genf plant den Aufbau einer Statistik zur 
Anzahl inhaftierter Personen, die aufgrund ihrer 
Haft von ihren minderjährigen Kindern getrennt 
wurden. Die fehlenden Daten erschweren die 
Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen 
für diese vulnerable Gruppe von Kindern. Mangels 
systematischer Datenerhebung sind diese für die 

Strafvollzugsanstalten meist nicht «sichtbar», 
deswegen erfolgt auch nur selten eine Meldung 
an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. 
Im Zuge der Umsetzung des Massnahmenpakets 
zu den Kinderrechten hat der Bundesrat eine 
Befragung bei den Einrichtungen des Freiheits-
entzugs sowie eine qualitative Erhebung zur Be-
ziehungspflege vorgesehen. Die Ergebnisse liegen 
noch nicht vor. 

Empfehlung: 
• Die Erfassung von Daten zur familiären Situation der Inhaftierten und die Koordination 

mit den Kindes- und Erwachsenschutzbehörden durch Einrichtungen des Freiheitsent-
zugs sicherstellen.

Trans und nicht binäre Kinder
Staatlich erhobene Daten zu trans Kindern fehlen 
fast komplett. Ausnahme ist die Jugendgesund-
heitsbefragung der Stadt Zürich, wobei die Ant-
worten der trans Jugendlichen bewusst nicht 
separat ausgewertet wurden – und dementspre-

chend Aussagen zu ihrer Gesundheit fehlen. Nicht 
binäre Kinder können nicht einmal erfasst werden, 
da das Bundesamt für Statistik nur die Ge-
schlechtskategorien männlich (M) und weiblich 
(F) erfasst.

Empfehlung:
• Bei Datenerhebungen namentlich durch das BFS zusätzliche Geschlechterkategorien 

einführen, sodass nicht binäre Kinder und trans Kinder in bestehenden Statistiken und 
Erhebungen (z. B. Gesundheitsbefragungen) erfasst und deren Antworten separat aus-
gewertet werden können.
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Generelle Empfehlungen:
• Die statistische Methodik kontinuierlich an die von der UNO entwickelten Standards 

(Human Rights Indicators gemäss OHCHR) anpassen. 
• Alle Statistiken zur Situation von Kindern in bestimmten Lebensbereichen nach den in 

der LOIPR genannten Merkmalen aufschlüsseln. 
• Daten zur Lebenslage und Gesundheit22 von Kindern auch für die Gruppe der 0-13-Jäh-

rigen erheben (z. B. Schweizerische Gesundheitsbefragung, Schweizerisches Haushalt-
spanel).

7 Unabhängige Überwachungsstruktur und 
Beschwerdemechanismus

Der Bundesrat hat am 13. Dezember 2019 die 
Gesetzesvorlage zur Nationalen Menschenrechts-
institution verabschiedet. Die geplante Institution 
erfüllt in weiten Teilen internationale Standards. 
Dies betrifft die gesetzliche Verankerung, das 
umfassende Mandat zum Schutz und zur Förde-
rung der Menschenrechte sowie die Unabhängig-
keit gegenüber der Regierung und staatlichen 
Strukturen. Die vorgesehene Finanzhilfe des 
Bundes in der Höhe von einer Million Franken ist 
jedoch deutlich zu tief angesetzt. Mit diesem 
Finanzrahmen kann die Institution ihren Auftrag 
nicht glaubwürdig erfüllen. 
Die Institution erhält kein Mandat für den indivi-
duellen Menschenrechtsschutz. Damit gibt es in 
der Schweiz nach wie vor keine Stelle, an welche 
sich Minderjährige wenden können, wenn ihre 
Rechte verletzt werden. Aufsichts- und Beschwer-
destellen könnten einen bedeutenden Beitrag zur 

Sicherstellung der Rechte von Kindern leisten 
(wie z. B. Heimaufsichtsinstanzen, Ombudsstellen 
oder Jugendhilfeinspektionen).23 Gerade im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe und des Kindes-
schutzes sowie im Asylwesen24 fehlen solche 
Stellen. 
Das Parlament hat im September 2020 einen 
Vorstoss angenommen, der die Schaffung einer 
unabhängigen Ombudsstelle für Kinderrechte 
fordert.25 Diese nationale, unabhängige Stelle soll 
die gewährten (Verfahrens-) Rechte von Kindern 
analysieren, Kinder in rechtlichen Fragen beraten, 
Empfehlungen aussprechen, zwischen Fachper-
sonen und Kindern vermitteln und dem Bund und 
den Kantonen jährlich Bericht erstatten. Die Stel-
le soll jedoch keine Beschwerden entgegennehmen 
können. Der Bundesrat hat nun den Auftrag, einen 
entsprechenden Gesetzesvorschlag auszuarbei-
ten.

Empfehlung: 
• Varianten für die Schaffung einer Ombudsstelle für Kinderrechte unverzüglich prüfen und 

gesetzliche Grundlagen schaffen, die ihre Unabhängigkeit, eine ausreichende Finanzie-
rung und die Übereinstimmung mit den Pariser Prinzipien26 garantieren.
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8 Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft

Im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik arbeitet 
der Bund im Rahmen des Bundesgesetzes über 
die Förderung der ausserschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit27 sowie der Verordnung über Mass-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
sowie zur Stärkung der Kinderrechte28 mit zivil-
gesellschaftlichen Organisationen zusammen. Der 
Bund beauftragt diese, mittels Leistungsverein-
barung mit der Umsetzung von Massnahmen im 
Bereich der Kinder- und Jugendförderung, des 
Kindesschutzes und der Koordination, Sensibili-
sierung für und Bekanntmachung der Kinder-
rechte. Diese Kredite sind allerdings knapp be-
messen und der Bund übernimmt jeweils nur die 
Hälfte der Ausgaben. Weiter leistet der Bund 
Finanzhilfen an Organisationen, die Aufgaben zur 
Unterstützung von Familien übernehmen. 
Im Rahmen des Follow-up der Empfehlungen des 
UN-KRA vom Februar 2015 war das Netzwerk 
Kinderrechte Schweiz als zivilgesellschaftlicher 

Partner an der Zuteilung der Zuständigkeiten für 
die einzelnen Empfehlungen beteiligt. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen waren jedoch weder 
bei der Priorisierung der Empfehlungen durch den 
Bund noch in die Ausarbeitung der Massnahmen 
einbezogen.
Zu erwähnen ist, dass der Bund ein zeitlich be-
fristetes Kooperationsprojekt verschiedener zivil-
gesellschaftlicher Akteure zum Einbezug von 
Kindern und Jugendlichen im Berichtsverfahren 
finanziell unterstützt. 
Übergeordnet bekunden zahlreiche zivilgesell-
schaftliche Organisationen im Menschenrechts-
bereich zunehmend Schwierigkeiten, Aktivitäten 
zur Förderung und zum Schutz von Kinder- und 
Menschenrechten zu finanzieren. Eine Vielzahl 
zivilgesellschaftlicher Organisationen mussten 
aufgrund ausbleibender Grundfinanzierung ihre 
Aktivitäten einschränken und Personal reduzieren. 

Empfehlungen: 
• Kinder- und Jugendliche sowie Vertreter*innen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen 

und Expert*innen aus der Wissenschaft in die Planung, Umsetzung und Evaluation von 
Massnahmen zur Umsetzung der UN-KRK und der Empfehlungen des UN-Kinderrechts-
ausschusses einbeziehen. 

• Zivilgesellschaftliche Organisationen vermehrt mit der Durchführung von Studien, 
Evaluationen und Berichten zu Fragestellungen aus ihrem Fachgebiet beauftragen oder 
miteinbeziehen.

• Den Zugang zivilgesellschaftlicher Organisationen zu öffentlichen Mitteln auf nationaler, 
kantonaler und kommunaler Ebene vereinfachen und insbesondere Mittel für die Grund-
finanzierung bereitstellen. 
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9 Kinderrechte in der Privatwirtschaft 

Der Bundesrat hat im Jahr 2016 einen Nationalen 
Aktionsplan zur Umsetzung der UNO-Leitprinzi-
pien für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) 
verabschiedet.29 Der Bericht erfüllt das Postulat 
«Eine Ruggie-Strategie für die Schweiz», das Ende 
2012 vom Nationalrat überwiesen wurde.30 Der 
NAP beschreibt in 50 «Politikinstrumenten», wie 
die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte von 2011 in der Schweiz umgesetzt 
werden sollen. 

Der Aktionsplan erntete fundamentale Kritik von 
über 100 Nichtregierungsorganisationen, die sich 
im Verein Konzernverantwortungsinitiative (KOVI)31 

zusammengeschlossen haben. Eine vertiefte  
Analyse des NAP durch KOVI aus dem Jahr 2016 
zeigt,32 dass die Schweiz Vergleich zu anderen 
Ländern wie Italien, USA und Deutschland, die 
bereits über einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
UNO-Leitprinzipien verfügen, zurückfällt. Während 
andere Länder die Prüfung rechtlich verbindlicher 
Massnahmen in die nationale Umsetzungsplanung 
aufgenommen haben, hält der Schweizer NAP 
weiterhin am Prinzip der Freiwilligkeit fest.33

Die ablehnende Haltung gegenüber verbindlichen 
Massnahmen zur Regulierung von Wirtschafts-
aktivitäten zeigte sich auch in den Verhandlungen 
zur KOVI. Am 29. November 2020 ist die Konzern-
verantwortungsinitiative am Ständemehr geschei-
tert, dies obwohl ihr 50.7 % der Stimmberechtig-
ten zugestimmt hatten. Die Initiative verlangte, 
dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz Men-
schenrechte und Umweltstandards zukünftig ver-
bindlich in Geschäftsabläufe integrieren und zur 
Sorgfaltsprüfung verpflichtet sind. Weiter sah die 
Initiative eine Haftung der Unternehmen für Ver-
letzungen von Menschenrechten und Umwelt-
standards, die sie selber, ihre Tochterfirmen oder 
weitere von ihnen kontrollierte Unternehmen be-
gehen. Nun tritt der Gegenvorschlag in Kraft, der 
Unternehmen lediglich zu Sorgfalt und Bericht-
erstattung verpflichtet.

Empfehlungen: 
• Verbindliche Regulierungen in den Nationalen Aktionsplan (NAP) integrieren. 
• Verbindliche Regulierung und Haftung von Unternehmen für Kinder- und Menschen-

rechtsverletzungen einführen.
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Allgemeine 
Prinzipien

10 Nicht-Diskriminierung

Zugang zur Bildung 
In der Schweiz ist nicht sichergestellt, dass Kinder 
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Aufent-
haltsstatus, ihrem Geschlecht und ihrem Gesund-
heitszustand angemessene Lebensstandards, 
gleiche Chancen auf (Aus-)Bildung, auf Gesund-
heitsversorgung sowie auf soziale Teilhabe haben. 
Vor allem Kinder mit Migrationshintergrund sind 
starken Benachteiligungen ausgesetzt (siehe dazu 
auch Punkt 28 b).1 Benachteiligungen zeigen sich 
bereits bei Eintritt in die Primarstufe, aber auch 
bei Übertritten in höhere Schulstufen.2 Zudem 
sind Kinder mit Migrationshintergrund in Sonder-
schulen und Sonderklassen deutlich überreprä-
sentiert.3

Kinder im Asylwesen sind beim Zugang zu obli-
gatorischen Bildungsangeboten benachteiligt.4 
Häufige Schulwechsel bedingt durch die Transfers 
von Bundesasylzentren zu Kantonen und Ge-
meinden führen zu Schulunterbrüchen. Auf Kan-
tonsebene werden Kinder z. T. über lange Zeit 
separat beschult anstatt diese rasch in eine Re-
gelschule zu integrieren. Stark eingeschränkt in 
ihrem Recht auf Bildung sind Kinder aus abge-
wiesenen Familien, die in so genannten Rückkehr-
zentren leben (siehe dazu Punkt 24). Die interne 
Beschulung dieser Kinder in den Kollektivunter-
künften oder separaten Schulklassen ist nicht 
akzeptabel.5 Auch die die kulturelle Teilhabe ist 
aufgrund der oftmals isolierten Lage der Unter-
künfte sowie der Nothilfeleistungen kaum möglich. 

Empfehlungen:
• Frühe Selektion in der Schullaufbahn vermeiden und ein inklusives Bildungssystem auf-

bauen.
• Lehrpersonen in Bezug auf diskriminierende Mechanismen und Folgen für die betroffe-

nen Kinder sowie Traumata sensibilisieren.
• Koordination zwischen Bund, kantonalen Erziehungsdirektionen, Schulbehörden und 

Akteuren im Asyl- und Migrationswesen verbessern.
• Geflüchtete Kinder unabhängig von ihrem Status schnellstmöglich in obligatorische und 

nachobligatorische Regelstrukturen des Bildungswesens integrieren und Übergänge 
sicherstellen.
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Diskriminierung von Kindern aufgrund der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, -ausdruck 
oder -merkmalen
Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und inter-
sex-Kinder und Jugendliche sind nach wie vor 
mehrfachen Benachteiligungen ausgesetzt. Für 
junge LGBT*-Menschen6 ist es noch immer 
schwierig, zu ihrer sexuellen Orientierung und/
oder Geschlechtsidentität zu stehen – aus Angst 
vor Ablehnung durch die Familie, Mobbing in der 
Schule oder am Arbeitsplatz sowie homo-, bi-und 
transphober Gewalt. Das kann zu psychischen 
Belastungen führen. Erhöhter Substanzmiss-
brauch, häufigere sexuelle Risikosituationen, ver-
mehrt depressive Erkrankungen bis zu suizidalem 
Verhalten können die Folge sein.7

Trans Kindern fehlt es im schulischen Umfeld 
oftmals an Unterstützung, um sich im Schulalltag 
diskriminierungsfrei einzugliedern (z. B. ge-
schlechtsneutrale Garderoben und Toiletten).8 
Hausärzt*innen, Pädiater*innen und Schulärzt*in-
nen sind teilweise nur ungenügend geschult. 
Daraus resultieren Fehlbehandlungen und unter-
lassene indizierte Behandlungen. Insbesondere 
der Zugang zu einer hormonellen Pubertätsblo-

ckade oder hormonellen Geschlechtsangleichung 
ist nicht immer gegeben. Für eine gesunde Ent-
wicklung und Sozialisation von Jugendlichen ist 
der Zugang zu diesen Therapien jedoch entschei-
dend. Aufgrund von Bundesgerichtsurteilen aus 
dem Jahr 1988 lehnen Krankenkassen ihre Leis-
tungspflicht für geschlechtsangleichende Be-
handlungen an unter-25-Jährigen immer wieder 
rechtswidrig ab. 

Mit dem Inkrafttreten der erweiterten Anti-Ras-
sismus-Strafnorm am 1. Juli 2020 ist Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Orientierung straf-
recht l i ch be langbar. 9 E in  umfassender 
Diskriminierungsschutz aufgrund der Geschlechts-
identität, des Geschlechtsausdrucks und der 
Geschlechtsmerkmale fehlt nach wie vor.10 Weiter 
fehlt eine statistische Erfassung von «hate crimes» 
aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechts-
identität, Geschlechtsausdruck oder Geschlechts-
merkmalen. Eine entsprechende parlamentarische 
Motion wurde im Parlament verworfen.11

Empfehlungen: 
• Einen umfassenden Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität, des 

Geschlechtsausdrucks und der Geschlechtsmerkmale gesetzlich verankern.
• Hate Crimes mit LGBT*-feindlichen Motiven erfassen, um entsprechende Präventions-

arbeit aufzubauen.
• Niederschwellige und anonym erreichbare Informations- und Beratungsangebote für 

LGBT*-Themen finanziell unterstützen und Präventionsprogramme fördern. 
• Sicherstellen, dass LGBT*-Kinder die Schule gewalt- und diskriminierungsfrei besuchen 

können. 
• Sicherstellen, dass trans Kinder Zugang zu notwendigen medizinischen Behandlungen 

erhalten und diese durch die Krankenkassen adäquat vergütet werden. 
• Gesundheitspersonal, insbesondere Haus- und Kinderärzt*innen, flächendeckend für die 

Bedürfnisse von trans Kindern schulen. 

11 Übergeordnetes Kindesinteresse

Terminologie
In der deutschen Fassung der UN-Kinderrechts-
konvention wird der englische Begriff «best in-
terests of the child» heute mit «Kindeswohl» 
übersetzt. Die deutschsprachige Fachliteratur 
und Judikatur bedienen sich ebenfalls dieser Ter-
minologie. In seiner Übersetzung der Abschlies-
senden Bemerkungen des UN-Kinderrechtsaus-
schusses vom 4. Februar 2015 sieht das BSV von 
einer Übersetzung ab und verwendet den engli-

schen Begriff «best interests». In der französisch-
sprachigen Schweiz ist im Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch ZGB von «bien de l’enfant» die Rede, 
in den Übersetzungen der UN-KRK wird die For-
mulierung «intérêt supérieur de l’enfant» ver-
wendet. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat zu 
Recht kritisch bemerkt, dass diese Begriffe nicht 
das Gleiche zum Ausdruck bringen.12 Eine Klärung 
der Übersetzung und der Bedeutung des Konzepts 

28



in beiden Sprachen ist daher notwendig.13 Auf-
bauend auf einer präzisen Begriffsdefinition ergibt 
sich auch Klarheit betreffend Aufgaben, Kompe-

tenzen und Verantwortungen der involvierten 
Fachpersonen. 

Empfehlungen: 
• Übersetzung des Begriffs «best interests of the child» in alle Landessprachen klären.
• Das Prinzip des übergeordneten Kindsinteresses gemäss der Allgemeinen Bemerkung Nr. 

14 des UN-Kinderrechtsausschusses in relevanten Fachkreisen bekannt machen.

Gesetzgebung 
Neue Gesetzgebungsentwürfe werden in der 
Schweiz nicht auf ihre Vereinbarkeit mit der  
UN-KRK geprüft. Auf Bundesebene muss der 
Bundesrat gemäss Parlamentsgesetz in seinen 
Botschaften zu Erlassentwürfen zwar die Verein-
barkeit mit übergeordnetem Recht und die Aus-
wirkungen auf künftige Generationen erläutern, 
eine systematische Prüfung im Hinblick auf die 

Kindesinteressen erfolgt jedoch nicht.14 Die aus-
serparlamentarische Eidgenössische Kommission 
für Kinder- und Jugendfragen prüft kinder- und 
jugendpolitisch wichtige Bundesgesetze und Ver-
ordnungen vor ihrem Erlass auf ihre Auswirkungen 
auf Kinder und Jugendliche und erlässt Kurz-
empfehlungen an das Parlament. Dies entspricht 
jedoch keiner systematischen Prüfung. 

Empfehlung:
• Prüfungs- und Reflexionsmechanismen auf Ebene von Bund und Kantonen schaffen, um 

sicherzustellen, dass neue gesetzliche Grundlagen, Programme und Projekte auf ihre 
Vereinbarkeit mit der UN-KRK und ihre Auswirkungen auf das Kindesinteresse geprüft 
werden (Folgenabschätzung in Kinderrechtsfragen).15

Das übergeordnete Kindesinteressee in Verfahren
In allen Verfahren, die Kinder (mit-)betreffen, ist 
das Kindesinteresse vorrangig zu berücksichtigen. 
Bei der Ermittlung und Bestimmung des Kindes-
wohls muss die Meinung des Kindes mitberück-
sichtigt und dieser entsprechend seinem Alter 
und Reifegrad einen angemessenen Stellenwert 
eingeräumt werden.16 Es existieren keine schweiz-
weit einheitlichen Kriterien und Verfahrensleitlinien 
zur Bestimmung des Interesses des Kindes, die 
Verwaltung und Justiz zur Verfügung stehen und 
eine konsistente Anwendung ermöglichen. 

Das übergeordnete Kindesinteresse ist in ver-
schiedenen Rechtsgebieten heute noch ungenü-
gend verankert: 
 · Familienrechtliche Verfahren: Bei familien-

rechtlichen Verfahren (z. B. Scheidungen) wer-
den die Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
teilweise nicht genügend berücksichtigt. Seit 
dem 1. Juli 2014 sieht das Eherecht17 die ge-
meinsame elterliche Sorge als Regelfall vor. Das 
übergeordnete Kindesinteresse soll bei der Fra-
ge der Zuteilung der elterlichen Sorge mass-
gebend sein.18 Mit dieser neuen Bestimmung 

nimmt der Druck auf die Kinder zu, den Anliegen 
beider Eltern zu entsprechen. Rigide Vorstel-
lungen der Gerichte von günstigen Entwick-
lungsbedingungen in Familien favorisieren oft-
mals Regelungen des Aufenthaltsbestim- 
mungsrechts, welche die (Bindungs-)Bedürf-
nisse und Äusserungen der (insbesondere jün-
geren) Kinder kaum berücksichtigen. 

 · Strafverfahren: Die strafrechtliche Verfolgung 
von Eltern hat gravierende Auswirkungen auf 
die Kinder. Sie sind von den Verfahren direkt 
oder indirekt mitbetroffen. Ihre Rechte werden 
von den Strafverfolgungsbehörden jedoch nur 
ungenügend berücksichtigt. Im Strafgesetzbuch 
finden sich keine Normen, die die Interessen 
der Kinder inhaftierter Eltern schützen.19

 · Sozialhilfeverfahren: In der aktuellen Sozial-
hilfepraxis werden Kinder nicht als selbststän-
dige Rechtspersönlichkeiten betrachtet, sondern 
nur innerhalb der Gemeinschaft mit ihren Eltern. 
Bei Leistungskürzungen sind Kinder stark mit-
betroffen, obwohl den Behörden ein grosser 
Ermessenspielraum zusteht.
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In asyl- und migrationsrechtlichen Verfahren wird 
das Kindesinteresse als ein vorrangiger Gesichts-
punkt zu wenig berücksichtigt. In vielen Entschei-
den überwiegen die allgemeinen Erwägungen 
betreffend Migrationskontrolle das Kindesinter-
esse.20

 · Asylverfahren: Im Asylverfahren besteht gegen-
über Kindern eine erhöhte Sorgfalts- und 
Schutzpflicht.21 Stellen Kinder zusammen mit 
ihren Eltern einen Asylantrag, werden die Flucht-
gründe des Kindes nicht unabhängig jenen der 
Eltern geprüft. Das Kind stellt ein selbstständi-
ges Rechtssubjekt dar und kann eigene Grün-
de haben, die für eine Gutheissung des Antrags 
sprechen. Zudem gibt es weder einen kindes-
spezifischen Verfolgungsbegriff (z. B. Schutz 
vor Kinderheirat, Rekrutierung als Kindersol-
dat*in) noch kindesspezifische Verfahrens-
rechte.

 · Das Schweizer Asylverfahren ist nicht darauf 
ausgerichtet, das übergeordnete Kindesinter-
esse zu bestimmen (Best Interest Determina-
tion)22, sondern den asylrechtlichen Schutz-
bedarf. Das übergeordnete Kindesinteresse 
umfasst jedoch mehr als nur den Schutzstatus 
und sollte daher – insbesondere bei unbeglei-
teten minderjährigen Asylsuchenden – syste-
matisch geprüft werden. In der Schweiz fehlt 
ein formelles Verfahren dazu.  

 · Wegweisungsverfahren: Kinder haben gemäss 
Art. 9 Abs. 3 UN-KRK ein Recht auf regelmäs-
sige persönliche Beziehungen zu beiden Eltern-
teilen. Gemäss Rechtsprechung des Bundes-

gerichts entsteht daraus kein Anspruch auf eine 
Aufenthaltsbewilligung, ist aber in der Interes-
senabwägung zu berücksichtigen.23 Im Falle 
einer Trennung der Familienmitglieder durch 
Wegweisung eines Elternteils sind die Behörden 
oftmals der Ansicht, dass ein paar Kontakte pro 
Jahr und moderne Kommunikationsmittel aus-
reichen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. 
Das Bundesgericht stützt diese Auffassung. 
Dem Interesse des Kindes auf persönliche Be-
ziehung zu beiden Elternteilen wird dabei zu 
wenig Rechnung getragen.24 Zudem werden 
Kinder in weniger als der Hälfte der Kantone 
angehört, wenn ein Elternteil ausgewiesen wer-
den soll (siehe dazu Punkt 12a).25 

 · In Konstellationen, in welchen Kindesschutz-
massnahmen und Wegweisung der Familie ver-
fügt wurden, sind die Kindesschutzbehörden 
in der Pflicht, zu prüfen, ob der Kindesschutz 
während der Wegweisung und im Zielland si-
chergestellt werden kann. In der Praxis ist dies 
oftmals nicht oder nur ungenügend gewähr-
leistet.26

 · Ausschaffung: Die gestaffelte Ausschaffung 
von Familienmitgliedern ist problematisch. Die 
Nationale Kommission zur Verhütung von Fol-
ter kritisiert zudem weitere Situationen, bei 
denen der besonderen Vulnerabilität von Kindern 
keine Rechnung getragen wurde (bspw. Ein-
dringen in die Unterkunft der Familie durch 
bewaffnete Polizist*innen zur Festhaltung oder 
Fesselung eines Elternteils bei der gemeinsamen 
Ausschaffung mit Kindern).27

Empfehlungen: 
• Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Interesses des Kindes gemäss den Leitlinien 

für eine kindgerechte Justiz des Europarats28 auf Ebene von Bund und Kantonen anwenden.
• Ratifikation des Übereinkommens des Europarats über die Ausübung von Kinderrechten 

vom 20.01.199629 prüfen. 
• Bestehende Hilfsmittel und Empfehlungen zur Gewichtung von Sichtweisen, Bedürfnis-

sen und Äusserungen von Kindern in Gerichts- und Verwaltungsverfahren sammeln und 
auswerten sowie in Verwaltung, Gerichten, Politik, öffentlichen und privaten Sozialein-
richtungen bekannt machen.

• Klare Weisungen, wie die Rechte der Kinder von Inhaftierten in allen Phasen des Straf-
verfahrens (Festnahme, Untersuchungshaft, Festlegung und Vollzug der Strafe) berück-
sichtigt und geschützt werden können, gemäss den Leitlinien des Europarats zum Schutz 
von Kindern inhaftierter Eltern erlassen30.

• Die Kindesinteressen in Sozialhilfeverfahren systematisch prüfen und berücksichtigen.
• In Asylverfahren, bei migrationsrechtlichen Entscheiden des Staatssekretariats für Mi-

gration sowie bei der transnationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf Rückführungen, 
Ausreisen Kindesinteressen als ein vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigen. Dieser 
Grundsatz als Verfahrensregel im Handbuch «Asyl und Rückkehr» verankern.

• Standards und Leitfäden zum Einbezug des übergeordneten Kindesinteresses und kin-
despezifischer Fluchtgründe bei Asylentscheiden erarbeiten. 
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• Bei Rückführungen und Ausreisen die Fortführung von Kindesschutzmassnahmen sicher-
stellen und dabei die transnationale Zusammenarbeit stärken. 

• Bei Ausschaffungen von Familien der besonderen Vulnerabilität von Kindern Rechnung 
tragen, Traumatisierung durch die Ausschaffung vermeiden und Empfehlungen der natio-
nalen Kommission zur Verhütung von Folter umsetzen. 
 

12 Achtung der Meinung des Kindes

12a) Recht auf Anhörung und Verfahrensbeteiligung von Kindern 

Kinder haben gemäss Art. 12 UN-KRK das Recht, 
in allen sie betreffenden Verfahren beteiligt und 
angehört zu werden. Dieses Recht ist untrennbar 
mit Art. 3 UN-KRK verknüpft, denn ohne die Be-
rücksichtigung der Meinung des Kindes können 
die übergeordneten Kindesinteressen nicht er-
mittelt werden. In verschiedenen Rechtsgebieten 
fehlen jedoch nach wie vor die entsprechenden 
gesetzlichen Grundlagen zur Partizipation des 
Kindes. Auch in der Praxis wird das Recht auf 
Anhörung nicht immer umgesetzt. In der Schweiz 
ist der Paradigmenwechsel von einem Schutz- zu 
einem Kinderrechtsansatz noch nicht vollzogen.31 
In seinem Postulatsbericht zur Umsetzung des 
Anhörungsrechts von Kindern hält der Bundesrat 
zwar fest, dass Partizipationsrechte von Kindern 
in der Schweiz noch ungenügend umgesetzt sind. 
Der Bundesrat verzichtet jedoch darauf, konkre-
te gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, setzt 
auf Information und Sensibilisierung betroffener 
Fachkreise und schiebt die Verantwortung den 
Kantonen zu.32

Im Schweizerischen Zivilrecht ist das Anhörungs-
recht des Kindes nur für bestimmte Verfahrens-
typen, namentlich für familienrechtliche Verfahren 
und Kindesschutzverfahren explizit geregelt, auch 
wenn das Kind von anderen Entscheidverfahren 
ebenso unmittelbar betroffen sein kann. Das An-
hörungsrecht ist auch in der Praxis nicht flächen-
deckend umgesetzt33 und in der Anhörungsme-
thodik bestehen teilweise deutliche Unterschiede. 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
sollen Kinder ab 6 Jahren in Verfahren grundsätz-
lich angehört werden und setzt dieses in zivil-
rechtlichen Verfahren auch zunehmend durch.34 
Gewisse Zivilgerichte ziehen aber grundsätzlich 
erst bei Kindern ab 10 Jahren eine Anhörung in 
Betracht. 

Im Bereich des Jugendstrafrechts zeigen sich 
deutliche Unterschiede zwischen den Kantonen 
bei der Umsetzung der Partizipationsrechte und 
der Information der Jugendlichen über das Ju-
gendstrafverfahren. Es besteht Bedarf an alters-
gerechten Informationsmaterialien zum Jugend-
strafverfahren sowie an fachlichen Standards für 
die Beteiligung der Jugendlichen. Strafbefehls-
verfahren werden zudem oftmals ohne Anhörung 
der Jugendlichen durchgeführt.35

Verwaltung und Gerichte beachten Art. 12 KRK 
im Asyl- und Ausländerrecht nur selektiv. Das 
Staatssekretariat für Migration hört begleitete 
Kinder in der Regel erst ab 14 Jahren an.36 Der 
Verzicht auf eine Anhörung urteilsunfähiger min-
derjähriger Asylsuchender ist mit Art. 12 UN-KRK 
nicht vereinbar.37 Weiter gibt es gibt keine ad-
äquate Methodik zur Glaubhaftigkeitsbeurteilung 
von Kinderaussagen. In Wegweisungsverfahren 
werden Kinder eines ausländischen Elternteils in 
weniger als der Hälfte der Kantone angehört.38 
Bundesgericht wie Bundesverwaltungsgericht 
gehen regelmässig davon aus, dass die Kindes-
interessen und die Interessen der Eltern gleich-
gerichtet sind und eine Anhörung daher nicht 
zwingend notwendig ist.39 Diese Rechtsprechung 
genügt den Anforderungen der UN-KRK nicht. 

Schulrechtliche Verfahren haben direkte Aus-
wirkungen auf das Kind, dementsprechend hoch 
sind die Anforderungen an die Ausgestaltung des 
Verfahrens.40 Das Recht auf Anhörung oder gar 
Mitwirkung im Verfahren ist in den Kantonen sehr 
unterschiedlich ausgestaltet. Ferner sind die ge-
setzlichen Bestimmungen diesbezüglich nicht in 
allen Kantonen hinreichend.41 
Weiter gilt es, die Beteiligungsrechte auch für 
besonders benachteiligte Gruppen von Kindern, 
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z. B. Kinder mit Behinderungen, sicherzustellen. 
Diese sind besonders benachteiligt bei der Aus-
übung ihrer Verfahrensrechte. Minderjährigen, 
die als «urteilsunfähig» beurteilt werden, wird 
auch bei höchstpersönlichen Rechten die eigen-
ständige Prozessfähigkeit aberkannt.42 Zudem 
werden insbesondere Kinder mit geistiger Be-

hinderung häufig nicht oder nicht in angemesse-
ner Weise angehört.43

Auch wenn einem Elternteil eine unbedingte Frei-
heitsstrafe droht, muss das urteilsfähige Kind 
seine Meinung dazu einbringen können, um dem 
Kind vermeidbare Nachteile zu ersparen. 

Empfehlungen: 
• Partizipationsrechte des Kindes nach Art. 12 UN-KRK in sämtlichen Verfahren gewähr-

leisten, gesetzgeberisch verankern und im Personenrecht explizit festschreiben.44 
• Verfahrensbeteiligung an den Leitlinien des Europarates für eine kindgerechte Justiz45 

ausrichten. 
• Praxiserhebungen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der ambulanten, 

freiwilligen Kinder- und Jugendhilfe, im gesetzlichen Kindesschutz und in den stationären 
Einrichtungen durchführen.46

• Partei- und Prozessfähigkeit von Kindern mit Behinderungen anerkennen, wenn sie 
mittels unterstützter Entscheidungsfindung zu einem Urteil gelangen; ihr Recht auf 
Anhörung gewährleisten, und dafür sorgen, dass eine Meinungsäusserung mittels einer 
speziell ausgebildeten Rechtsvertretung möglich ist.

Zugang zur einer Rechtsvertretung 
Der Zugang zu einer qualifizierten Rechtsver-
tretung ist ein zentrales Element für die Beteiligung 
von Kindern in Verfahren. In gewissen Konstella-
tionen sind die rechtlichen Grundlagen diesbezüg-
lich ungenügend: 

 · Minderjährige Opfer im Strafverfahren: Nach 
Art. 152 Strafprozessordnung47 kann sich ein 
Opfer in Strafverfahren von einem Rechtsbei-
stand und einer Vertrauensperson begleiten 
lassen. Während die Täterschaft häufig eine 
notwendige Verteidigung erhält, ist es für min-
derjährige Opfer mit Aufwand verbunden, eine 
qualifizierte und unabhängige Rechtsvertretung 
zu erhalten. Die Strafprozessordnung sieht 
keinen Anwalt der ersten Stunde für minder-
jährige Opfer vor, wie dies bei der Täterschaft 
der Fall ist. Bei urteilsunfähigen Opfern ist dies 
insbesondere dann problematisch, wenn die 
gesetzliche Vertretung des Kindes selbst als 

Beschuldigte im Strafverfahren beteiligt ist. 
Kinder sind dann auf einen unverzüglichen Zu-
gang zu einer Rechtsvertretung angewiesen.48 

 · Minderjährige im Zivilverfahren: In Zivilver-
fahren kann das Gericht in Umsetzung von  
Art. 299 Abs. 1 ZPO die Vertretung des Kindes 
anordnen und eine in fürsorgerischen und  
rechtlichen Fragen erfahrene Person als Bei-
ständin oder Beistand einsetzen. Die Einsetzung 
einer Kindesvertretung wird nicht systematisch  
analysiert und ist in der Praxis ungenügend 
verankert. Während das urteilsfähige Kind  
selbst eine Vertretung verlangen kann 
 (Art. 299 Abs. 3 ZPO), haben nicht urteilsfä-
hige Kinder diese Möglichkeit nicht.49

 · Unbegleitete Minderjährige in Asylverfahren: 
Im Asylverfahren ist die Rechtsvertretung zwar 
formell sichergestellt, die Anforderungen an die 
Qualifikationen der Vertretungspersonen sind 
jedoch nur ungenügend definiert.

Empfehlungen:
• Auf kantonaler Ebene Weisungen zum Einsatz einer Rechtsvertretung des Kindes erlas-

sen und sicherstellen, dass systematisch geprüft wird, ob eine Rechtsvertretung ange-
zeigt ist.50

• Voraussetzungen schaffen, dass minderjährige Opfer einfachen Zugang zu einer qualifi-
zierten und unabhängigen Rechtsvertretung erhalten. 

• Zugang zu einer Pikettanwaltsperson für minderjährige Opfer im Strafverfahren ermög-
lichen.
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12b) Recht auf sozio-politische Teilhabe 

Für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen ist das Erleben von Anerken-
nung, Kompetenzen und Selbstwirksamkeit durch 
Mitgestaltung im öffentlichen Bereich von zent-
raler Bedeutung. Zwar gibt es in vielen Kantonen 
und Gemeinden Kinderräte und/oder Jugend-
parlamente und Jugendräte.51 Der Einbezug die-
ser Gremien ist jedoch oftmals unverbindlich und 
punktuell, und die Beschlüsse haben keinerlei 

verbindlichen Charakter. Dasselbe gilt für die 
eidgenössische Jugendsession. Auf nationaler 
Ebene und in den meisten Kantonen ist das Stimm- 
und Wahlrecht derzeit ab Volljährigkeit gewährt. 
Ausnahme ist der Kanton Glarus, der das Stimm- 
und Wahlrecht bereits 2007 auf 16 Jahre gesenkt 
hat. Derzeit ist im Parlament ein Vorstoss hängig, 
der ein aktives Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jah-
ren fordert.52

Empfehlungen:
• Beteiligung von Kindern auf lokaler und schulischer Ebene in Raumplanungs-, Wahl- und 

Schulgesetzen sicherstellen und flankierend gezielte Mitwirkungs- und Gestaltungspro-
jekte vor Ort finanziell unterstützen.

• Kinder und Jugendliche in Gesetzgebungsprojekten auf kantonaler und nationaler Ebene 
mittels geeigneter Instrumente (z. B. Kinder- und Jugendparlamente, Eidg. Jugendses-
sion) systematisch einbeziehen und entsprechende Instrumente fördern und stärken. 

• Inklusive Ausgestaltung von Instrumenten zur Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen, damit insbesondere auch vulnerable Kinder wie z. B. Kinder mit Behinderungen 
und/oder Migrationshintergrund ihr Recht auf Mitwirkung wahrnehmen können.

• Die Altersgrenze für das Stimm- und Wahlrecht auf mindestens 16 Jahre senken.

12c) Schulung von Fachpersonen 

Fachpersonen, die mit Kindern Anhörungen und/
oder Abklärungen durchführen, sollten für die 
Rechte von Kindern sensibilisiert und in der Ge-
sprächsführung mit Kindern geschult werden. 
Seitens Fachpersonen verschiedener Bereiche 
besteht ein grosses Bedürfnis nach Information 
zur Beteiligung von Kindern und nach entspre-
chenden Hilfsmitteln (Checklisten, Leitfäden).53 
Die kantonalen Praktiken variieren stark bezüglich 
der Methode, der Praxis-Kompetenzen der Per-
son, die die Anhörung durchführt, und des Alters 
der Kinder. Fort- und Weiterbildungsangebote zu 
diesem Thema existieren zwar, werden jedoch 

nur von wenigen Personen aus der Rechtspflege 
in Anspruch genommen.54 Gewisse Berufsgruppen, 
die direkt mit Kindern in Kontakt stehen, werden 
zudem nicht systematisch zu Kinderrechten und 
zur Gesprächsführung mit Kindern geschult. Dies 
betrifft insbesondere Rechtsvertreter*innen des 
Kindes, (Jugend-)Richter*innen, Mitglieder von 
Schulaufsichts- oder Kindesschutzbehörden so-
wie Fachpersonen aus dem Asyl-, Gesundheits- 
und Betreuungswesen.55 Überdies braucht es 
Richtlinien zur Einladungspraxis: eine kindgerech-
te Einladung zur Anhörung ist massgebend dafür, 
dass das Kind dieses Recht auch wahrnimmt.

Empfehlungen
• Anhörungspraxis in den Kantonen überprüfen und verbindliche Standards zur Beteiligung 

von Kindern in juristischen und verwaltungsrechtlichen Verfahren auf der Grundlage vor-
handener Materialien erarbeiten.56

• Fachpersonen aus Gerichten und Behörden systematisch zur Beteiligung von Kindern in 
Verfahren weiterbilden.
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Bürgerliche Rechte 
und Freiheiten

13 Staatenlosigkeit / Recht auf eine  
Nationalität

Das Recht des Kindes auf eine Staatsangehörig-
keit gemäss Art. 7 UN-KRK ist nur ungenügend 
gewährleistet.1 Das Schweizer Recht sieht ledig-
lich vor, dass als staatenlos anerkannte Kinder 
nach einem Aufenthalt von fünf Jahren die Mög-
lichkeit der erleichterten Einbürgerung haben (Art. 
24 Bürgerrechtsgesetz2). Es besteht jedoch kein 
Anspruch auf Einbürgerung. In der Schweiz ge-
borene Kinder, die staatenlos sind, haben keine 
Möglichkeit, direkt nach ihrer Geburt die Schwei-
zer Staatsangehörigkeit zu erlangen. Damit bleibt 
die Schweiz hinter den Empfehlungen des UN-
Kinderrechtsausschusses zurück, wonach im Land 
geborene Kinder automatisch die Staatsangehö-
rigkeit erwerben sollen, wenn sie sonst staatenlos 
wären.3

In der Schweiz lebten Ende 2019 rund 614 staa-
tenlose Personen, darunter mehr als ein Viertel 
Kinder unter 19 Jahren.4 Ohne Zugang zur Staats-
angehörigkeit verbleiben als staatenlos anerkann-
te Kinder in einer äusserst prekären Rechtsstellung, 
haben nur Reisedokumente und keine Identitäts-
dokumente und sind somit in der Ausübung ihrer 
Rechte erheblich eingeschränkt.5 Von dieser Un-
sicherheit sind namentlich Kinder betroffen, deren 
Eltern kein gesichertes Aufenthaltsrecht haben, 
insbesondere Kinder von Geflüchteten und Per-
sonen mit vorläufigem Aufenthalt.
Bei Kindern von Sans-Papiers besteht überdies 
die Gefahr, dass sie nach der Geburt nicht regis-

triert und in Folge staatenlos werden. Der UN-
Kinderrechtsausschuss hat die Schweiz aufge-
fordert, die zeitnahe Registrierung neugeborener 
Kinder unabhängig vom Aufenthaltsstatus der 
Eltern sicherzustellen.6 Wichtig ist hier insbeson-
dere zu gewährleisten, dass die Zivilstandsbehör-
den keine Informationen an die Migrationsämter 
weiterleiten.7

Die Schweiz wendet eine sehr enge Definition der 
Staatenlosigkeit an und kennt kein spezialgesetz-
lich geregeltes, formelles Verfahren für dessen 
Anerkennung.8 Damit werden die Verfahrens-
rechte von staatenlosen Kindern ungenügend 
geschützt.9 Für einen umfassenderen Schutz 
wäre die Ratifizierung des Übereinkommens von 
1961 zur Reduktion der Staatenlosigkeit ange-
bracht.10

Staatenlosigkeit wird in der Schweiz zunehmend 
auch im Zusammenhang mit Leihmutterschaft zu 
einem Problem.11 Die Schweiz verbietet die Leih-
mutterschaft (Art. 119 Abs. 2 lit. d BV12 und  
Art. 4 FMEdG13). Trotz Schwierigkeiten in Bezug 
auf die Anerkennung der Elternschaft und Er-
teilung des Bürgerrechts wird die Leihmutterschaft 
im Ausland zur Erfüllung des Kinderwunsches in 
Anspruch genommen.14 Wenn das Kind nicht die 
Staatsangehörigkeit der biologischen Mutter oder 
des Geburtsorts erwerben kann, läuft es Gefahr, 
staatenlos zu werden. Das Schweizer Recht kennt 
hier bis heute keine Schutzmechanismen.
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Empfehlungen: 
• Übereinkommen von 1961 zur Reduktion der Staatenlosigkeit und der Europäischen 

Staatsangehörigkeitskonvention von 1997 ratifizieren und umsetzen.
• Verfassungsartikel über den automatischen Erwerb des Schweizer Bürgerrechts bei Ge-

burt in der Schweiz für Kinder schaffen, die andernfalls staatenlos wären.
• Aufenthaltserfordernis von fünf Jahren für die erleichterte Einbürgerung von staatenlo-

sen Kindern gemäss Art. 24 Bürgerrechtsgesetz auf zwei Jahre reduzieren. 
• Gesetzlich geregeltes Verfahren zur Anerkennung der Staatenlosigkeit einsetzen, wel-

ches die allgemeinen Verfahrensgarantien für staatenlose Kinder wahrt und ihre beson-
dere Verletzlichkeit berücksichtigt. 

• Gesetzliche Grundlage schaffen, damit durch Leihmutterschaft geborene Kinder von 
Schweizer Bürger*innen das Schweizer Bürgerrecht automatisch bei Geburt erwerben.

14 Recht des Kindes, seine Eltern zu ken-
nen und von ihnen betreut zu werden und 
Recht auf Identität 

14a) Das Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft bei Adoption oder medizinischer 
Fortpflanzung

Kinder haben das Recht, ihre Herkunft und folg-
lich sofern möglich ihre leiblichen Eltern zu kennen. 
Gemäss Art. 268 c Abs. 1 ZGB sind Adoptiveltern 
verpflichtet, das Kind entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife über die Tatsache seiner Adop-
tion zu informieren.15 Kinder, die adoptiert wurden 
haben zudem das Recht, Auskünfte über die 
leiblichen Eltern zu erhalten, soweit dadurch kei-
ne Rückschlüsse auf deren Identität möglich sind 
(Ausnahme vgl. Punkt 14 b). Allerdings gibt es bei 
Adoptionen häufig Datenlücken in Bezug auf den 
biologischen Vater. 

Gemäss Art. 27 des Fortpflanzungsmedizinge-
setzes16 können Kinder, die durch medizinische 
Fortpflanzung geboren wurden, bei Volljährigkeit 
Auskunft über den Samenspender erhalten. Vor-
her ist dies nur über den Nachweis eines «schutz-
würdigen Interesses» möglich. Seitens der Eltern 
gibt es allerdings keine Informationspflicht, wo-
durch für diese Kinder keine Garantie besteht, 
dass sie über ihre Herkunft informiert werden und 
infolgedessen Auskünfte einfordern können. Wenn 
Paare auf medizinische Fortpflanzung im Ausland 
zurückgreifen, ist das Recht auf Kenntnis der 
eigenen Herkunft noch schwieriger einzufordern. 

Empfehlungen
• Sicherstellen, dass adoptierte Kinder die Identität ihres leiblichen Vaters in Erfahrung 

bringen können, bspw. durch die Möglichkeit einer vertraulichen Kindesanerkennung 
durch den leiblichen Vater.17

• Gewährleisten einer bedarfsgerechten Begleitung der adoptierten oder durch medizini-
sche Fortpflanzung geborenen Kinder im Prozess der Herkunftssuche.
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14b) «Schutzwürdiges Interesse» 

Seit der Revision des Adoptionsrechts im 2018 
hat das minderjährige Adoptivkind Anspruch auf 
Auskunft über die leiblichen Eltern, soweit dadurch 
keine Rückschlüsse auf deren Identität möglich 
sind (z. B. Beruf, Aussehen, Alter).18 Anspruch auf 
Kenntnis identifizierender Informationen (z.B. 
Namen, Heimatort, Staatsangehörigkeit) der leib-
lichen Eltern hat das minderjährige Kind nur bei 
Nachweis eines «schutzwürdigen Interesses»19 

(z. B. aus medizinischen Gründen). Dies gilt auch 
für Kinder, die durch medizinische Fortpflanzung 
geboren wurden.20 Das Konzept des «schutz-
würdigen Interesses» ist nur bedingt mit dem 
übergeordneten Interesse des Kindes vereinbar. 
Die Suche nach der eigenen Herkunft ist identi-
tätsstiftend und somit aus Sicht des Kindes per 
se schutzwürdig. 

Empfehlung 
• Vom Erfordernis des Nachweises des schutzwürdigen Interesses bei adoptierten oder 

durch medizinische Fortpflanzung geborenen Kindern absehen. (Als Minimum einheit-
liche Instrumente zur Prüfung des Nachweises des schutzwürdigen Interesses schaffen, 
damit landesweit eine Gleichbehandlung der betroffenen Kinder gegeben ist).

14c) Babyfenster 

Weiterhin existieren Babyfenster an 6 Standorten 
in der Schweiz. Diese sind einem Spital angeglie-
dert und stellen die medizinische Versorgung des 
neugeborenen Kindes sicher. Das anonyme Hin-
terlassen des Kindes in einem Babyfenster verletzt 
das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen 
Herkunft, kann unter Umständen aber Gefähr-
dungen von Leib und Leben verhindern. Als Alter-

native zum Babyfenster soll deshalb die Möglich-
keit einer vertraulichen Geburt gefördert werden, 
bei welcher die Identität der Schwangeren durch 
das Spital geschützt und die Geburt durch das 
Zivilstandesamt vertraulich registriert wird. Ver-
trauliche Geburten ermöglichen, dass sowohl die 
Rechte des Kindes und die medizinische Versor-
gung von Kind und Mutter gewährleistet sind.

Empfehlungen:
• Alternativen zum Babyfenster bekannt machen und die vertrauliche Geburt fördern.
• Landesweit ein standardisiertes Verfahren für vertrauliche Geburten entwickeln.
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Gewalt gegen  
Kinder

15 Recht auf Schutz vor Gewalt

15a) Körperstrafen

Die Hälfte aller Kinder in der Schweiz erlebt heu-
te physische und/oder psychische Gewalt in der 
Erziehung1, jedes fünfte Kind erlebt sogar schwe-
re Gewalt.2 Die häufigsten Formen wie psychische 
und physische Gewalt, Vernachlässigung oder 
sexueller Missbrauch im familiären Umfeld3 wer-
den tendenziell sehr spät entdeckt, so dass die 
Kinder oft körperlichen und seelischen Schaden 
nehmen.4 1’500 Kinder werden jährlich auf Kin-
dernotfallstationen in Spitälern wegen Kindsmiss-
handlung behandelt.5

Aufgrund dieser Tatsachen sieht auch die Eid-
genössische Kommission für Kinder- und Jugend-
fragen (EKKJ) «dringenden Handlungsbedarf». 
Denn körperliche Züchtigung ist gemäss Recht-
sprechung des Bundesgerichts nur dann straf-
rechtlich verboten, wenn sie «über das von der 
Gesellschaft akzeptierte Mass hinausgeht». Wie 
genau dieses Mass definiert ist, ist jedoch unklar.6 

Es braucht daher eine klare Verankerung des 
Rechts auf gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetz-
buch. Dies würde Eltern helfen, ihr eigenes ge-
walttätiges Handeln als solches zu erkennen und 
Fachpersonen bei der Prävention unterstützen. 
Ein explizites Verbot von Gewalt in der Erziehung 
führt zu einer Reduktion von Körperstrafen, wie 
internationale Studien belegen.7 Entsprechende 
Vorstösse zur Änderung der Rechtslage sind im 
Parlament in den letzten Jahren wiederholt ge-
scheitert.8 Auch der Bundesrat hat den Hand-
lungsbedarf stets verneint, zuletzt im Frühjahr 
2020 in Ablehnung der Motion 19.4632 «Gewalt-
freie Erziehung im ZGB verankern».9 Der National-
rat hat im Dezember 2020 ein Postulat überwie-
sen, das den Bundesrat beauftragt, in einem 
Bericht darzustellen, wie der Schutz von Kindern 
vor Gewalt in der Erziehung im Zivilgesetzbuch 
verankert werden kann.10 

Empfehlungen
• Jegliche Form von körperlicher Züchtigung vollumfänglich verbieten und das Recht auf 

gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankern. 
• Jährlich wiederkehrende Ressourcen für die gesellschaftliche Sensibilisierung gegen ver-

schiedene Formen von Gewalt in der Erziehung sprechen.
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15b) Datenerhebung 

In der Schweiz fehlt es nach wie vor an aussage-
kräftigen und systematisch erhobenen Daten zu 
Formen von Gewalt an Kindern, zum Vorkommen 
und zur Praxis der zuständigen Behörden. Der 
Bund hat im Rahmen des Massnahmenpakets zur 
Umsetzung der Empfehlungen des UN-Kinder-
rechtsausschusses 2015 festgehalten, dass feh-

lende Daten einen wirksamen Kindesschutz er-
schweren und die Erhebung und Analyse von 
entsprechenden Daten als vordringlich einzu-
stufen sind. Studien zur Prävalenz will der Bun-
desrat aus Kostengründen dennoch keine durch-
führen, wie er im Staatenbericht festhält.11 

Empfehlungen:
• Schweizweit einheitliche Kinder- und Jugendhilfe- sowie Kindesschutzstatistik zu 

Formen und Vorkommen von Gewalt an Kindern unter Berücksichtigung bestehender 
Studienansätzen, Statistiken und Datenplattformen schaffen. Besonderer Fokus auf die 
Erfassung «unsichtbarer Gruppen» (z. B. Kinder in Asylzentren, mit Behinderungen, 
etc.).

• Geeignete Akteur*innen beauftragen, die Entwicklungsverläufe von Kindern zu erfor-
schen, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe genutzt haben und zu deren Schutz 
zivilrechtliche Massnahmen angeordnet wurden.

15c) Umfassende Strategie für die Prävention und Intervention 

Im Bericht zur Umsetzung der Empfehlungen des 
UN-Kinderrechtsausschusses von 2015 stellt der 
Bundesrat die Notwendigkeit eines verstärkten 
Engagements für die Sensibilisierung von direkt 
involvierten Berufsgruppen für die Früherkennung 
von Gewalt fest. Weiter erachtet er eine koordi-
nierte Vorgehensweise der Kantone sowie der 
zuständigen Fachpersonen bei Interventionen im 
Kindesschutz als vordringlich. Die vorgesehenen 
Massnahmen gehen jedoch zu wenig weit. Weder 

stellt der Bund zusätzliche (finanzielle und per-
sonelle) Ressourcen für die Umsetzung von Mass-
nahmen bereit, noch will er eine umfassende 
Strategie zum Schutz von Kindern vor Gewalt 
erarbeiten. Kinder und Eltern sollten unabhängig 
ihres Wohnorts und ihres sozioökonomischen 
Hintergrunds auf niederschwellige Unterstützungs-
angebote zurückgreifen und im Fall einer drohen-
den oder eingetretenen Kindeswohlgefährdung 
zeitnah und kompetent Hilfe erhalten können.12 

Empfehlungen:
• Eine nationale Strategie zum Schutz von Kindern vor Gewalt in Zusammenarbeit mit den 

Kantonen erarbeiten. Die Strategie umfasst die Prävention, Früherkennung und Inter-
vention und berücksichtigt den Schutz besonders vulnerabler Gruppen (u.a. Kindern in 
Institutionen, Kinder mit einer Behinderung, Kinder im Asylwesen, LGBT*-Kinder). 

• Berufsgruppen, die direkt oder indirekt mit Kindern arbeiten, zu allen Formen von Gewalt 
an Kindern sowie zu Melderechten und -pflichten sensibilisieren und schulen.

• Private und öffentliche Institutionen, die mit Kindern arbeiten, verpflichten, interne 
Schutzkonzepte auszuarbeiten und bei der Rekrutierung von Personen, die direkt mit 
Kindern arbeiten, einen Strafregisterauszug und Sonderprivatauszug zu verlangen.
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15d) Kontinuierliches Monitoring des Kindesschutzsystems 

Bei der Erfassung von Kindeswohlgefährdungen 
durch die Behörden bestehen deutliche regiona-
le Unterschiede. Kindesschutzmassnahmen wer-

den entsprechend nicht in allen Kantonen gleich 
angewendet. Folglich ist es vom Wohnkanton 
abhängig, welchen Schutz Kinder erhalten.13

Empfehlung:
• Kontinuierliches Monitoring zu den Formen von Kindswohlgefährdungen, zur Erfassung 

der Fälle durch die Behörden und zu den angeordneten Kindesschutzmassnahmen ein-
führen und regelmässige Analysen durchführen.

16 Schädliche Praktiken

16a) Weibliche Genitalverstümmelung

Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2018 
in der Schweiz rund 22’410 von weiblicher Geni-
talverstümmelung (FGM/C) betroffene oder ge-
fährdete Mädchen und Frauen leben.14 Das Netz-
werk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz 
informiert über FGM/C, berät Betroffene, sensi-
bilisiert Fachpersonen und Communities und baut 
niederschwellige Unterstützungsangebote auf. 

Die Finanzierung des Netzwerks durch den Bund 
ist bis 2021 gesichert und wird voraussichtlich 
verlängert. Die Prävention, der Schutz und die 
Unterstützung von betroffenen oder gefährdeten 
Mädchen hängt allerdings stark vom Wohnkanton 
ab. Weiter muss FGM/C verstärkt als Kindes-
wohlgefährdung im Kontext häuslicher Gewalt 
mitgedacht werden. 

Empfehlungen:
• Empfehlungen des Postulatsberichts vom November 202015 umsetzen.
• Datenerhebung und Monitoring zu FGM/C verbessern. 
• Finanzierung von Präventionsangeboten langfristig sicherstellen. 
• FGM/C bei Massnahmen zur Früherkennung von und im Umgang mit innerfamiliärer Ge-

walt und Kindeswohlgefährdung mitdenken und spezifische Risikofaktoren für FGM/C 
berücksichtigen. 

• FGM/C in Ausbildungs- und Weiterbildungscurricula von relevanten Berufsgruppen, ins-
besondere im Gesundheitsbereich, verankern.

16b) Medizinische nicht notwendige Eingriffe an Intersex-Kindern (Intersex 
Genital Mutilation IGM) 

Der UN-Kinderrechtsausschuss stufte in seinen 
Empfehlungen 2015 medizinisch nicht notwendi-
ge Behandlungen an Kindern als schädliche Prak-
tik ein und empfahl der Schweiz dringend, Kinder 
vor solchen Eingriffen zu schützen, ihre körper-
liche Unversehrtheit zu gewährleisten sowie ihren 
Familien angemessene Unterstützung zukommen 

zu lassen. Auch andere UN-Vertragsorgane emp-
fehlen der Schweiz, auf solche schädlichen Prak-
tiken zu verzichten und die physische Integrität 
zu gewährleisten.16 Auch die nationale Ethikkom-
mission im Bereich der Humanmedizin (NEK) hielt 
fest, dass nicht bagatellhafte, geschlechtsbestim-
mende Behandlungsentscheide, die irreversible 
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Folgen haben und aufschiebbar sind, aus ethischen 
und rechtlichen Gründen erst dann getroffen 
werden sollten, wenn die zu behandelnde Person 
selbst darüber entscheiden kann.17 Der Bundesrat 
räumte in der Folge ein, dass Eingriffe «ohne 
medizinische Notwendigkeit» stattfanden, «teils 
ohne das Einverständnis oder gar das Wissen der 
Eltern», und «in vielen Fällen erhebliche Folge-
schäden und schweres Leid» bei den Betroffenen 
verursachten. Ein kostenfreies psychosoziales 
Beratungsangebot für Betroffene hält der Bun-
desrat jedoch nicht für realisierbar.18 Auch darüber 

hinaus verneint der Bundesrat weiteren Hand-
lungsbedarf. Dementsprechend sieht auch das 
Massnahmenpaket keine zusätzlichen Massnah-
men zum Schutz, Beratung und Begleitung von 
Betroffenen vor. Die entsprechende Empfehlung 
des UN-KRA wurde mit dem Verweis auf die 
Revision des ZGB betreffend die vereinfachte 
Änderung des Geschlechts im Personenstands-
register aussortiert.19 Auch auf kantonaler Ebene 
wurden bis heute keine griffigen Massnahmen 
umgesetzt. 

Empfehlungen:
• Sicherstellen, dass die NEK-Empfehlungen befolgt und umgesetzt werden.
• Gesetzliche Grundlagen schaffen, um sicherzustellen, dass IGM nur dann vorgenommen 

werden dürfen, wenn die betroffene Person gültig in den Eingriff eingewilligt hat, wenn 
der Eingriff lebensrettend ist oder wenn nur durch diesen eine schwere Gesundheits-
schädigung abgewendet werden kann. 

• Zugang zu kostenfreier psychosozialer Beratung für betroffene Kinder und ihre Familien 
sowie für Personen, die in der Vergangenheit unnötigen Eingriffen unterzogen wurden, 
sicherstellen.

16c) Minderjährigenheiraten 

Personen unter 18 Jahren sind in der Schweiz 
nicht heiratsberechtigt. Trotzdem werden Minder-
jährige verheiratet oder sind von Zwangsverhei-
ratung bedroht. Die Fachstelle Zwangsheirat 
zählte im Jahr 2019 gemäss eigenen Angaben 123 
Fachberatungen von minderjährigen Betroffenen.
Eine im Ausland geschlossene Heirat mit einer 
minderjährigen Person, die mittlerweile über dem 
Schutzalter von 16 Jahren ist20, kann in der 
Schweiz anerkannt werden.21 Zwar wird geprüft, 
ob die Fortführung der Minderjährigenehe im 
Interesse beider Eheleute ist. Dies ist jedoch auf-
grund von familiären und kulturellen Loyalitäts-
konflikten meist schwierig zu evaluieren. Betrof-
fene sind zudem oftmals grossem familiären Druck 
ausgesetzt. Es braucht daher Massnahmen, um 

Betroffene und Gefährdete besser zu schützen. 
Der Nationalrat hat einen Vorstoss angenommen, 
der Ehen für ungültig erklären lassen will, wenn 
einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Ehe-
schliessung minderjährig war, und der die Inter-
essenabwägung streichen will.22 Der Bundesrat 
schlägt vor, dass im Ausland von Minderjährigen 
geschlossene Ehen nicht mehr automatisch mit 
18 Jahren, sondern mit 25 Jahren «geheilt» wer-
den.23

In der Schweiz werden vermehrt informelle Min-
derjährigenehen geschlossen.24 Solche traditionell-
religiöse Heiraten haben zwar keine rechtliche 
Gültigkeit, sind aber für die betroffenen Familien 
oft weitaus bedeutungsvoller als die standesamt-
liche Eheschliessung. 

Empfehlungen:
• Interessenabwägung bei der Prüfung einer im Ausland geschlossener Ehe Minderjähriger, 

verankert in Art. 105 Ziff. 6 ZGB,  streichen.25

• Nachteile von Ungültigkeitserklärungen wie bspw. Verlust der Aufenthaltserlaubnis für 
betroffene Kinder zwingend auffangen (z. B. Opferschutz oder Anpassung des Auslän-
der- und Integrationsgesetzes).

• Über das geltende Primat der Ziviltrauung informieren. 
• Verlobungen von Minderjährigen in der Schweiz verbieten.26
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Familiäres Umfeld 
und alternative Be-
treuung

17 Familiäres Umfeld

Nach wie vor legt die Bundespolitik den Fokus 
bei der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung (FBBE) auf die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf mit dem Ziel, möglichst viele Eltern 
im Erwerbsleben zu halten. Die Qualität der Be-
treuung und das Kindswohl haben dabei keine 
Priorität. Eine Evaluation des Programms «Finanz-
hilfen für familienergänzende Kinderbetreuung»1 
zeigt, dass damit das Angebot an familienergän-
zenden Betreuungsplätzen verdoppelt werden 
konnte.2 Seit Sommer 2018 gibt es zusätzliche 
Finanzhilfen, die von Kantonen oder Gemeinden 
beantragt werden können, um das Angebot der 
familienergänzenden Kinderbetreuung weiter 
auszubauen. Der Fokus liegt auf Quantität, so 
sind keine Finanzmittel für die Förderung der 

Qualität im Bereich der FBBE verfügbar. Ebenfalls 
besteht kein landesweit implementiertes Monito-
ring zur Qualitätskontrolle der Angebote. 
Auch bei der Ausgestaltung bezahlter Betreuungs-
urlaube sind nur geringe Fortschritte zu verzeich-
nen. Seit 2005 gibt es einen 14-wöchigen Mutter-
schaftsurlaub, der seit dessen Einführung auf 
Seiten der Anspruchsberechtigten ausgeweitet 
wurde, nicht aber in Bezug auf die  Dauer. 2019 
konnte sich das Parlament auf einen 2-wöchigen 
Vaterschaftsurlaub einigen, die Gesetzesänderung 
trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Eine längere El-
ternzeit gibt es in der Schweiz nicht, obwohl sie 
sich nachweislich positiv auf die psychische und 
körperliche Gesundheit des Kindes auswirkt.3

Empfehlungen:
• Investitionen von Bund, Kantonen, Gemeinden und der Wirtschaft in die FBBE ausbauen 

sowie Elternbeiträge reduzieren. 
• Qualität der FBBE als wichtiges Kriterium für die Finanzierungshilfen des Bundes  

aufnehmen.
• Landesweites Monitoring zur Qualitätskontrolle der Angebote im Frühbereich erstellen.
• Potential eines bezahlten Betreuungsurlaubs nutzen und eine Elternzeit für Mutter und 

Vater einführen.
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18 Aus der familiären Umgebung herausge-
löste Kinder

18a) Berücksichtigung des übergeordneten Kindesinteresses bei  
Fremdplatzierungen 

Es gibt keine schweizweit verbindlichen Quali-
tätskriterien zur Eruierung und Berücksichtigung 
des übergeordneten Kindesinteresses bei Plat-
zierungen von Kindern ausserhalb ihrer Familie. 
Dies gilt sowohl für behördlich angeordnete wie 
auch für vereinbarte resp. einvernehmliche Plat-
zierungen. Insbesondere im Bereich der verein-
barten Platzierungen fehlen etablierte Standards, 
obwohl diese Form rund zwei Drittel aller Fremd-
platzierungen ausmacht.4 Dementsprechend sind 
die gemeinsamen Empfehlungen von SODK und 
KOKES zu qualitativen Mindeststandards bei der 
ausserfamiliären Platzierung sehr zu begrüssen. 

Die Empfehlungen sind jedoch unverbindlich.5 
Nach Art. 1a Abs. 2 lit. b Verordnung vom 19. 
Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflege-
kindern muss jedem Pflegekind unverzüglich eine 
Vertrauensperson zugewiesen werden.6 In der 
Praxis werden Vertrauenspersonen jedoch oftmals, 
wenn überhaupt, erst ernannt, wenn die Platzie-
rung bereits erfolgt ist. Zudem besteht auch kein 
Konsens darüber, wer als Vertrauensperson ein-
gesetzt werden kann und welche Funktion diese 
übernehmen soll.

Empfehlungen: 
• Einvernehmliche Platzierungen statistisch erfassen.
• Sicherstellen, dass Kinder in Platzierungsverfahren angehört werden. 
• Einsetzung einer qualifizierten Rechtsvertretung systematisch prüfen und ablehnende 

Entscheide begründen, wie dies in einzelnen Kantonen bereits erforderlich ist.
 - Im Sinne der Subsidiaritätsmaxime familienbegleitende, ambulante Massnahmen 
stärken; gleichzeitig sicherstellen, dass finanzielle Anreize bei Entscheiden über eine 
Fremdplatzierung keine Rolle spielen.

• Pflegekinderverordnung umfassend revidieren und dabei insbesondere folgende  
Aspekte berücksichtigen: 
 - Quality4Children Standards in amtlich angeordneten und einvernehmlichen Platzie-
rungsprozessen durch die zuständigen Stellen verbindlich berücksichtigen und in der 
PAVO explizit verankern.7

 - Interdisziplinäre Reflexionsprozesse bei Platzierungsentscheiden als Qualitätskriterium 
fördern, entsprechende Ressourcen bereitstellen und die Interdisziplinarität in der 
PAVO explizit verankern.

 - Umsetzung des Instituts der Vertrauensperson in Bezug auf den konkreten Auftrag, 
den Zeitpunkt der Ernennung, die Qualifikation der eingesetzten Person und die Betei-
ligung des Kindes am Ernennungsentscheid evaluieren; Erkenntnisse der Evaluation zur 
Revision von Art. 1 Abs. 2 lit b PAVO nutzen.8

18b) Qualitätsstandards für die ausserfamiliäre Betreuung 

In der Schweiz fehlen verbindliche Standards für 
die ausserfamiliäre Betreuung auf überkantonaler 
Ebene. Die Pflegekinderverordnung des Bundes 
enthält nur wenige Vorgaben und lässt den Kan-
tonen grossen Spielraum.
Kinder, die in Pflegefamilien und Institutionen 
aufwachsen, befinden sich in einer besonders 
vulnerablen Situation und müssen vor Übergriffen 

durch ihre Bezugspersonen oder durch andere 
Minderjährige geschützt werden. Verbindliche 
Betriebsbewilligungsverfahren, Schutzkonzepte 
und Qualitätsstandards sowie eine externe Auf-
sicht und Beschwerdemechanismen unterstützen 
dieses Ziel. Die Auswahl, Aufsicht und Begleitung 
von Pflegefamilien sollte von definierten Stellen 
wahrgenommen werden, um funktionale Über-
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schneidungen zu vermeiden. Fachpersonen soll-
ten von regelmässigen Fortbildungen, Super- und 
Intervision profitieren können. Elternarbeit sollte 
während des gesamten Platzierungsverlaufs er-
folgen. 
Verbindliche Standards zu Qualität, Bewilligung, 
Aufsicht und Begleitung von Pflegeverhältnissen 
sowie einheitliche Regelungen zur Kostenbeteili-
gung von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie 

der Familien sind zwingend erforderlich, um si-
cherzustellen, dass aus der Familie herausgelös-
te Kinder in Bezug auf Unterbringung, Begleitung 
und Schutz die gleichen Garantien geniessen. 
Dies gilt auch für unbegleitete Minderjährige im 
Asylwesen. Unterbringungs- und Betreuungs-
strukturen für unbegleitete Minderjährige im Asyl-
wesen sollten daher der Bewilligungspflicht unter-
liegen.

Empfehlungen: 
• Interkantonale Standards zur Bewilligung, Aufsicht und Qualität von Pflegefamilien und 

Institutionen der Fremdplatzierung sowie zur Regelung der Kostenbeteiligung des Bun-
des, der Kantone, der Gemeinden und der Familien, basierend auf dem übergeordneten 
Kindsinteresse, erarbeiten. 

• Pflegekinderverordnung umfassend revidieren und dabei insbesondere folgende  
Aspekte berücksichtigen:9

 - Institutionen im Rahmen von Betriebsbewilligungsverfahren verpflichten, verbindliche 
Schutzkonzepte und Qualitätsstandards auszuarbeiten und diese regelmässig überprü-
fen.

 - Sicherstellen, dass Kinder bei Entscheiden zur Unterbringung, während des Pflege-
verhältnisses und bei dessen Auflösung umfassend informiert und beteiligt werden. 
Beteiligung als Qualitätsstandard definieren. 

 - Schlüsselfunktionen bei der Auswahl, Begleitung und Aufsicht von Pflegeverhältnissen 
klar definieren und eine Überschneidung der Funktionen vermeiden. 

 - Strukturen der Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im 
Asylwesen im Geltungsbereich der PAVO explizit einschliessen.

18c) Förderung und Begleitung von Pflegefamilien 

Die Aus- und Weiterbildung und Begleitung von 
Pflegefamilien wird in den Kantonen sehr unter-
schiedlich umgesetzt. Zwar gibt es vielverspre-
chende Initiativen und Projekte10, diese Angebo-
te sind jedoch nicht in allen Landesteilen 
verfügbar. 
Ausbildungen sollten Wissen zum Kindesschutz-
system im Allgemeinen vermitteln sowie den Aus-
tausch zwischen den Pflegefamilien und Fach-
personen relevanter Bereiche fördern. 

Überdies bedarf es einer professionellen Begleitung 
der Pflegeverhältnisse durch Super- und Inter-
vision. Die Begleitung sollte bedarfsgerecht aus-
gestaltet sein und insbesondere auch der spezi-
fischen Situation von verwandtschaftlichen 
Pflegeverhältnissen und der Betreuung von MNA 
Rechnung tragen. Die Praxis zeigt, dass die Be-
gleitung durch die eingesetzten Mandatspersonen 
aufgrund fehlender Ressourcen oftmals nicht 
ausreichend geleistet werden kann. Auch die in 
der Pflegekinderverordnung vorgesehenen jähr-
lichen Aufsichtsbesuche durch die Behörden 
können diese Unterstützung nicht gewährleisten.11

Empfehlungen:
• Sicherstellen, dass jedes Pflegeverhältnis individuell und bedarfsgerecht durch Fachper-

sonen begleitet wird. 
• Super- und Intervision für Pflegefamilien anbieten sowie Kostenübernahme für Weiter- 

und Fortbildungen als Teil der nationalen Standards für die Bewilligung, Aufsicht und 
Begleitung von Pflegefamilien garantieren. 

• Aus- und Weiterbildungsangebot für Pflegefamilien ausbauen. 
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18e) Rückkehr in die Ursprungsfamilie

Transitionsphasen wie die Rückkehr in die Ur-
sprungsfamilie sind entscheidende Momente im 
Leben von Kindern. Damit diese Übergänge ge-
lingen, brauchen Kinder und ihre Bezugspersonen 
besondere Unterstützung und müssen in ange-
messener Weise begleitet werden.  Auch bei der 
Rückplatzierung ist das Unterstützungsangebot 
kantonal sehr unterschiedlich ausgestaltet. Eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachper-

sonen und Betroffenen ist dringend erforderlich. 
Die Elternarbeit zur Unterstützung von Rück-
führungsprozessen sollte überdies an Betriebs-
erlaubnis- und Einrichtungsüberprüfungsverfah-
ren gekoppelt werden. Weiter bedarf es 
Unterstützungsangebote für Kinder beim Über-
gang von einem Heim oder Pflegefamilie in die 
Selbstständigkeit (leaving care). 

Empfehlungen:
• Verbindliche Vorgaben zur interdisziplinären Elternarbeit im Hinblick auf die Unterstüt-

zung von Rückplatzierungsprozessen im Rahmen von Qualitätsstandards definieren und 
an Betriebsbewilligungs- und Überprüfungsverfahren der Institution oder Pflegefamilie 
koppeln. Sicherstellen, dass Kinder und Eltern an diesen Prozessen beteiligt sind. 

• Breites Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern in allen Stadien der Platzie-
rung (und über die Rückplatzierung/Rückkehr hinaus) sicherstellen.

• Kostenfreie Unterstützungsangebote beim Übergang in die Selbstständigkeit für Care 
Leaver sicherstellen.

19 Adoption

Berichte zu vergangenen, rechtswidrigen Aus-
landsadoptionen von Kindern aus Sri Lanka füh-
ren zu einer partiellen Aufarbeitung der Schwei-
zer Adoptionspraxis.12 Bis heute bestehen 
Unregelmässigkeiten bei Adoptionsverfahren. Dies 
betrifft sowohl Kinder aus Staaten, die das Über-
einkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz 
von Kinder und die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Internationalen Adoption ratifiziert 
haben als auch aus Nicht-Vertragsstaaten.13 Die 
Schweiz hat diesbezüglich eine Verantwortung 
zu tragen und interessierte Adoptiveltern für die 
Risiken einer internationalen Adoption zu sensi-
bilisieren. Es ist daher dringend erforderlich, dass 
interessierte Adoptiveltern verpflichtet werden, 

sich von einer akkreditierten Vermittlungsstelle 
beraten zu lassen. 

Der Bundesrat hat jüngst Versäumnisse und Ver-
fehlungen der Schweizer Behörden im Zusammen-
hang mit Adoptionen aus Sri Lanka in den 1970er 
und 1980er Jahren eingestanden. Trotz eindeu-
tigen Hinweisen auf illegale Adoptionen und Kin-
derhandel blieben Bund und Kantone lange un-
tätig. Der Bundesrat will betroffene Personen bei 
der Herkunftssuche künftig besser unterstützen 
und die Aufarbeitung der Schweizer Praxis auf 
andere Herkunftsländer ausweiten. Zudem soll 
das heutige System der internationalen Adoptio-
nen untersucht werden.14

Empfehlungen:
• Zusammenarbeit mit einer akkreditierten Vermittlungsstelle für interessierte Adoptivel-

tern aus der Schweiz als obligatorisch erklären. 
• Internationale Adoptionspraxis seit den 1960er Jahre in allen Kantonen wissenschaftlich 

aufarbeiten. 
• Betroffene illegaler Adoptionen bei der Herkunftssuche unterstützen, insbesondere 

durch psychologische und finanzielle Unterstützung sowie Übernahme von Überset-
zungsleistungen; die rechtlichen und administrativen Mittel stärken, um Betroffene in 
diesem Prozess zu unterstützen. 
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Kinder, die nicht aus einem Vertragsstaat des 
Haager Übereinkommens adoptiert oder durch 
eine Leihmutterschaft im Ausland geboren wurden, 
verbleiben während eines Jahres probeweise bei 
ihren Adoptiveltern in der Schweiz, bis die Adop-
tion rechtsgültig ist. Verliert das Kind aufgrund 

des Adoptionsverfahrens seine ausländische 
Staatsbürgerschaft und/oder entscheiden sich 
die Eltern während dieser Probezeit gegen die 
Adoption, ist das Kind staatenlos (siehe dazu auch 
Punkt 13). 

Empfehlung: 
• Rechtsgrundlagen schaffen, damit durch Leihmutterschaft geborene Kinder von Schwei-

zer Bürger*innen das Schweizer Bürgerrecht automatisch bei Geburt erwerben und 
Kinder, die im Rahmen eines Adoptionsverfahrens in die Schweiz kommen, das Schweizer 
Bürgerrecht automatisch erhalten. 
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20 Kinder mit einer Behinderung 

20a) Recht von Kindern mit einer Behinderung auf inklusive Bildung 

Kinder mit Behinderungen haben nach wie vor 
keinen Zugang zu inklusiver Bildung, im Sinne 
einer Regelschulung aller Schüler*innen, bei der 
Vielfalt Normalität ist und die sich den Bedürf-
nissen einzelner Schüler*innen anpasst. Der Bund 
anerkannte zwar, dass insbesondere im Bildungs-
bereich zur Förderung der Inklusion «weitere 
Anstrengungen unternommen werden» müssten, 
liess aber die Empfehlungen 55.b und 55.c des 
UN-KRA mit Verweis auf seinen begrenzten Kom-
petenzbereich unberücksichtigt.1 Zugleich wurden 
in den letzten Jahren weder durch interkantona-
le noch durch kantonale Gremien eine Strategie 
und Gesetzgebung für den Aufbau eines inklusi-
ven Bildungssystems erarbeitet. So besteht neben 
dem regulären Schulsystem nach wie vor ein 
Sonderschulsystem. 

Obwohl auf interkantonaler Ebene eine interkan-
tonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im 
Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 
2007 (Sonderpädagogikkonkordat) besteht, wur-
de diese jedoch lediglich von 16 der 26 Kantone 

ratifiziert. Das Konkordat sieht nur einen beding-
ten Vorrang der Integration vor der Sonderpäd-
agogik vor.2 Gemäss Statistik der Sonderpäda-
gogik wurden im Schuljahr 2017/18 schweizweit 
rund 28’000 Schüler*innen in Sonderschulen oder 
-klassen unterrichtet. Demgegenüber besuchten 
nur gut 22’000 Kinder mit verstärkten sonder-
pädagogischen Massnahmen eine Regelschule.3

Zwar wurden von privaten Fachorganisationen 
Standards für eine inklusive Schule erarbeitet4, 
verbindliche Qualitätskriterien auf nationaler oder 
interkantonaler Ebene gibt es jedoch bislang nicht. 
Hierfür ist es wichtig, die Bedürfnisse betroffener 
Schüler*innen und das Regelschulsystem zu ana-
lysieren wie auch Massnahmen zur individuellen 
Unterstützung Betroffener und zur Anpassung 
des schulischen Umfelds zu erlassen.
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Empfehlungen 
• Entwicklung einer Strategie zum schweizweiten Aufbau eines inklusiven, für alle Kinder 

zugänglichen Schulsystems, einschliesslich der Gewährleistung des Rechts auf inklusive 
Beschulung, tiefgreifender struktureller Veränderungen des Schulsystems zur Vermei-
dung von Separierung sowie Ersatz des «Sonderpädagogik»-Konkordats, durch Bund 
und EDK.

• Schulleitungen und Lehrpersonen für das Recht auf eine inklusive Bildung sensibilisieren 
und Praxiswissen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen in Ausbildungsgängen der 
pädagogischen Hochschulen verankern. 

• Reflexionsprozess auf nationaler Ebene für eine kohärente Umsetzung des Rechts auf 
inklusive Beschulung anstossen. 

• Sicherstellen, dass kantonale Gesetzgebungen den Anforderungen an ein inklusives 
Bildungssystem entsprechen sowie Erarbeitung interkantonaler Standards zur konkreten 
Ausgestaltung der inklusiven Schule und Bereitstellung hinreichender Ressourcen.

20b) Zugang zu Angeboten der frühkindlichen Bildung und Betreuung  
und zur Berufsbildung 

Auch der Zugang zur Frühförderung und persön-
licher Assistenz von Kindern mit Behinderungen 
hat sich nicht grundlegend verbessert. Solche 
Massnahmen sind zentral, damit die Selbstbe-
stimmung der Kinder sowie ihre schulische und 
gesellschaftliche Inklusion von Anfang an gefördert 
werden können. Auch diese Empfehlungen des 
UN-KRA5 wurden mit Verweis auf die kantonale 
Zuständigkeit durch den Bund nicht weiterver-
folgt.6 Nach wie vor bestehen aber auf allen drei 
Staatsebenen grosse Lücken: Beispielsweise nut-
zen im Bereich der cerebralen Bewegungsbeein-
trächtigung nur vier von 100 anspruchsberech-
tigten Kindern die relevanten Leistungen der 
Invalidenversicherung (IV) für die Frühförderung, 
u.a. wegen mangelndem Fachpersonal und hoher 
administrativer Hürden.7 Autismusspezifische 
Therapieangebote werden dem Bedarf ebenfalls 
noch nicht gerecht.8 Die mangelnde Inklusivität 

allgemeiner Vorschulangebote (Kindertagesstät-
ten, Spielgruppen) ist mitunter darauf zurückzu-
führen, dass der Mehrbedarf erst vereinzelt durch 
Kantone und Gemeinden finanziert wird. 

Trotz umfassender Regelungskompetenz des 
Bundes im Berufsbildungsbereich verwies dieser 
auch hier auf die Kantone. Junge Menschen mit 
Behinderungen, die die Anforderungen einer Aus-
bildung gemäss Bundesgesetz vom 13. Dezember 
2002 über die Berufsbildung9 grundsätzlich er-
füllen, haben – zumindest in der Berufsschule 
– Anspruch auf Nachteilsausgleich durch die 
Anpassung von Lern- und Prüfungsmodalitäten 
sowie Assistenz. Den übrigen jungen Menschen, 
insbesondere mit kognitiven Behinderungen, blei-
ben die regulären Ausbildungen und Brücken-
angebote i.d.R. verschlossen, da sie kaum integ-
rativ bzw. individuell anpassbar ausgestaltet sind. 

Empfehlungen:
• Zugang zu Früherkennung und wissenschaftlich fundierter, intensiver Frühförderung 

ohne Wartezeiten durch spezifisch ausgebildete Fachkräfte sicherstellen, insbesondere 
auch für Kinder mit Autismus. 

• Flächendeckende staatliche Finanzierung inklusiver Vorschulangebote sicherstellen.
• Inklusive Ausgestaltung der Berufsausbildungen nach BBG durch den Bund,  u.a. indi-

viduell anpassbare Bildungspläne und Kompetenznachweise sowie einen klaren gesetz-
lichen Anspruch auf Nachteilsausgleich in der betrieblichen Ausbildung in Lehrbetrieben 
einführen.
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20d) Unterbringung in psychiatrischen Institutionen 

Für bestimmte Formen von Beeinträchtigungen 
sind nicht immer adäquate Betreuungsangebote 
verfügbar, insbesondere für Kinder mit frühkind-
lichem Autismus. Diese Kinder werden teils in 
psychiatrischen Einrichtungen untergebracht, 

manchmal auch in Einrichtungen für Erwachsene. 
Auch wenn es sich dabei häufig um Zwischen-
lösungen handelt, sollten alternative Angebote 
aufgebaut werden. 

Empfehlung: 
• Auf die Unterbringung und Betreuung von Kindern mit Behinderungen in psychiatrischen 

Institutionen verzichten und adäquate Angebote aufbauen.

Endnoten
1 UN-KRA (2015). Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, 26 February 2015 

(CRC/C/CHE/CO/2-4), Empfehlung 55 (b) und (c); Bundesrat (2018). Massnahmen zum Schliessen von Lücken bei der Um-
setzung der Kinderrechtskonvention Bericht des Bundesrates in Folge der Empfehlungen des UN-Kinderrechtausschusses an die 
Schweiz vom 4. Februar 2015, S. 67 f.

2 Vgl. Art. 2 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 
2007 (Sonderpädagogik-Konkordat).

3 Siehe: BFS (2019). In der obligatorischen Schule erhalten 4,5% der Kinder verstärkte sonderpädagogische Massnahmen (Me-
dienmitteilung vom 29.10.2019), https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/10428096/master (31.01.2021), Grafik G 1.

4 Integras. Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik (2018). Standards inklusive Schule.
5 UN-KRA (2015). Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, 26 February 2015 

(CRC/C/CHE/CO/2-4), Empfehlung 55 (d) und (e); Bundesrat (2018). Massnahmen zum Schliessen von Lücken bei der Um-
setzung der Kinderrechtskonvention Bericht des Bundesrates in Folge der Empfehlungen des UN-Kinderrechtausschusses an die 
Schweiz vom 4. Februar 2015.

6 Vgl. Bundesrat (2018). Massnahmen zum Schliessen von Lücken bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention Bericht des Bun-
desrates in Folge der Empfehlungen des UN-Kinderrechtausschusses an die Schweiz vom 4. Februar 2015, S. 68 f.

7 Büro für Arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) (im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen (2017). Evaluation 
Assistenzbeitrag 2012-2016.

8 Siehe u.a.: Liesen, C., Krieger, B. und Becker, H. (im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen) (2018). Evaluation der 
Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus, S. 17.

9 Berufsbildungsgesetz (BBG), SR 412.10.
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Gesundheit und 
Wohlbefinden 

21 Gesundheit und Gesundheitswesen

21a) Zugang zur pädiatrischen Grundversorgung 

Der nationale Gesundheitsbericht stellt Zugangs-
probleme zur Gesundheitsversorgung für Mütter 
und Kinder mit Migrationshintergrund und für 
sozial benachteiligte Gruppen fest.1 Schwangere 
und junge Mütter mit Migrationshintergrund ha-
ben einen erschwerten Zugang zu perinataler und 
frühkindlicher Versorgung. Bei Müttern und Neu-
geborenen mit Migrationshintergrund treten zu-
dem mehr gesundheitliche Probleme auf als bei 
Schweizer Müttern und Neugeborenen.2 Fehlen-
des Wissens über das Schweizer Gesundheits-
system, Sprachbarrieren oder ein geringes Ein-
kommen erschweren den Zugang zur medizinischen 
Grundversorgung.3

Versorgungslücken zeigen sich insbesondere auch 
im Bereich der pädopsychischen Gesundheitsver-
sorgung. So bestehen sowohl bei der psychiatri-
schen Versorgung wie auch bei der nichtärztlichen 
Psychotherapie lange Wartefristen. Zudem gibt 
es einen Mangel an Fachärzt*innen für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Ebenfalls ungenügend sind die 
Struktur- und Versorgungsdaten zur Kinder- und 
Jugendgesundheit (siehe dazu Punkt 6).4

Empfehlungen: 
• Zugang zur (pädiatrischen) Grundversorgung für schwangere Mütter und Kinder mit 

Migrationshintergrund und sozial benachteiligten Gruppen sicherstellen. 
• Spezialisierte Angebote der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung für 

Kinder und Jugendliche ausbauen.
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21b) Kostenübernahme bei Behandlung seltener Krankheiten

Auch betreffend der Kostenübernahme für Min-
derjährige, welche von seltenen Krankheiten be-
troffen sind, gibt es in der Schweiz Herausforde-
rungen.5 80 % der selten Krankheiten sind 
genetisch bedingt und treten oftmals schon wäh-
rend der Kindheit in Erscheinung.6 Bis im Alter 
von 20 Jahren übernimmt die Invalidenversiche-
rungen die Kosten für Behandlungen von gewis-
sen Geburtsgebrechen.7

Obwohl die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung zum Ziel hat, die Kosten für die Diagno-
se und Behandlung einer Krankheit und ihrer 

Folgen zu übernehmen8, ist die Rückerstattung 
nicht immer gewährleistet.9 Gewisse Medika-
mente zur Behandlung seltener Krankheiten sind 
sehr teuer und die Übernahme der Kosten durch 
die Krankenkassen ist nicht sichergestellt bzw. 
mit einem hohen administrativen Aufwand für die 
betreuende Ärzteschaft oder die Eltern verbun-
den.10 Das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage 
zur Regelung der Kostenübernahmen für Arznei-
mittel für seltene Krankheiten setzt betroffene 
Kinder dem Risiko von Ungleichbehandlungen 
aus.11

21c) Gesunde Ernährung und Lebensweise 

Übergewicht und Adipositas sind in der Schweiz 
weit verbreitet. Im Jahr 2017 waren 11.7 % der 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren übergewichtig, 
3.3 % adipös.12 Adipöse Kinder bleiben auch als 
Erwachsene häufig übergewichtig oder adipös. 
Das Risiko für zahlreiche Krankheiten ist erhöht 

und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit 
sind meist unvermeidbar. Prävention und die För-
derung einer gesunden Lebensweise und Ernäh-
rung sind daher zentral. Bislang gibt es keine 
Einschränkungen im Bereich der Lebensmittel-
werbung in Medien.

Empfehlungen
• Marketing und Werbung für zucker- und fettreiche Lebensmittel einschränken.
• Standards für die Ernährung in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Heimen 

sowie Asylunterkünften schaffen.
• Eltern und Kinder für eine gesunde Ernährung sensibilisieren, z. B. über Bildungseinrich-

tungen. 
• Transparentes Label für verarbeitete Lebensmittelprodukte einführen, um die Konsumen-

ten über die Ernährungsqualität der Produkte zu informieren und so die Entscheidung der 
Eltern für gesunde Produkte zu erleichtern. 

• Gesetzliche Grundlagen schaffen, die zur Angabe des Zuckergehalts bei verarbeiteten 
Lebensmittel in der Nährwertdeklaration auf der Verpackung verpflichtet. 

• Besteuerung von Produkten mit freiem Zucker (z. B. Süssgetränke) prüfen.

22 Stillen

22a) Umfassende Strategie

In der Schweiz gibt es keine nationale Strategie 
zur Förderung des Stillens. Eine Studie aus dem 
Jahr 2014 zeigt eine hohe Anfangsstillrate von 
ungefähr 95%, im 3. und 4. Lebensmonat werden 
noch 68% der Kinder voll gestillt.13 Daten zum 
Stillen werden nur alle 10 Jahre stichprobenartig 
erhoben. Ein nationales Monitoring existiert in der 

Schweiz nicht. Die Anzahl zertifizierter baby-
freundlicher Spitäler, die das Stillen konsequent 
fördern und unterstützen, nimmt seit dem Jahr 
2009 stetig ab. Derzeit fehlen neben der politi-
schen Abstützung zunehmend auch Ressourcen, 
um die Initiative weiterzuführen.14
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Empfehlungen: 
• Nationale Strategie ausarbeiten, die Massnahmen zum Schutz, zur Förderung und Unter-

stützung des Stillens beinhalten. 
• Systematische und regelmässige Datenerhebung zum Stillverhalten, u.a. zwecks epi-

demiologischer Auswertungen betreffend übertragbare sowie nicht übertragbare Krank-
heiten. 

• Kriterien der Babyfreundlichen Spital Initiative (BFSI) von UNICEF und WHO als Stan-
dard für alle Geburts- und Kinderkliniken festlegen.

22b) Vermarktung von Muttermilch-Substituten

Der Internationale Kodex für die Vermarktung von 
Muttermilchersatzprodukten (International Code 
of Marketing of Breast-milk Substitutes) ist nur 
teilweise im Schweizer Gesetz verankert und gilt 

nicht für Folgemilch. Bei Verstössen gegen den 
Kodex sind demnach keine Sanktionen möglich.15 

Empfehlungen
• Sämtliche Bestimmungen des internationalen Kodex in der nationalen Gesetzgebung ver-

ankern und auf Folgemilch anwenden.
• Information zum Kodex in den Ausbildungsgängen für Pflegepersonal, Hebammen, Still-

berater*innen, Väter- und Mütterberater*innen und Kinderärzt*innen verankern.

23 Psychische Gesundheit

23a) Suizidprävention

Kinder- und Jugendsuizid ist Inhalt zahlreicher 
internationaler Empfehlungen an die Schweiz.16 
Wiederholt beanstandet wird das Fehlen einer 
koordinierten nationalen Strategie und die regio-
nalen Unterschiede in der Verfügbarkeit von Prä-
ventionsangeboten. Die Schweiz hat im Jahr 2016 
einen nationalen Aktionsplan zur Suizidpräven-
tion verabschiedet, für dessen wirkungsvolle Um-
setzung fehlen die erforderlichen finanziellen 
Ressourcen.
Von 2009 bis 2013 starben in der Schweiz pro 
Jahr durchschnittlich 133 junge Menschen durch 
Suizid, davon 32 noch vor ihrem 20. Geburtstag.17 
Bei Suizidversuchen ist die Rate bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen deutlich höher als bei 
anderen Altersgruppen.18 Besonderes Augenmerk 
muss vulnerablen Gruppen von Kindern zuteil-
werden. Im nationalen Aktionsplan zur Suizidprä-
vention wird zwar auf die erhöhte Suizidalität von 
LGBT-Menschen verwiesen, Präventionsmass-
nahmen wurden jedoch nur in Bezug auf LGB-
Jugendliche im Aktionsplan verankert. Entspre-
chende Massnahmen zur Prävention für trans 
Jugendliche wurden nicht aufgenommen.19 Ju-
gendliche im Asylbereich, insbesondere unbeglei-
tete Jugendliche, sind ebenfalls vulnerabel für 
suizidale Handlungen, davon zeugen sieben Sui-
zidversuche im Jahr 2016.20
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Empfehlungen: 
• Wirksamkeit der Massnahmen des Aktionsplans zur Suizidprävention evaluieren und mit 

ausreichenden Ressourcen für eine effiziente Umsetzung versehen. 
• Massnahmen für Transkinder und minderjährige Asylsuchende im Aktionsplan zur Suizid-

prävention verankern.
• Daten zu Suiziden und Suizidversuchen nach soziodemografischen Merkmalen auf-

schlüsseln.

23b), c), d) Psychische Gesundheit

In der Schweiz lässt sich im Jahr 2016 eine deut-
liche psychiatrisch-psychotherapeutische Unter-
versorgung von Kindern und Jugendlichen fest-
stellen, die sich in langen Wartefristen, fehlenden 
Fachkräften, fehlender Verfügbarkeit von An-
geboten in allen Regionen und Settings sowie 
Finanzierungsproblemen manifestiert.21 Im Jahr 
2017 hat die Inanspruchnahme ambulanter psy-
chiatrisch-psychotherapeutischer Behandlungen 
durch Kinder und Jugendliche zugenommen, was 
auf eine leichte Verbesserung der ambulanten 
Versorgungslage schliessen lässt. Gleichzeitig 
nimmt jedoch auch die Hospitalisierungsrate von 

Kindern und Jugendlichen zu. Diese stieg zwischen 
2012 und 2017 um 45.5%. Im Jahr 2017 lag die 
Hospitalisierungsrate von Kindern und Jugendli-
chen in stationären psychiatrischen Einrichtungen 
bei 3.2 Hospitalisierungen pro 1‘000 Einwohnern.22

Die Lehrpersonenweiterbildung «FOKUS» zur 
Förderung von Kindern mit ADHS im Unterricht 
zeigte eine positive Wirkung.23 Inwiefern aber die 
geplanten Massnahmen zu Monitoring und Qua-
litätssicherung der therapeutischen Anwendung 
von methylphenidathaltigen Arzneimitteln um-
gesetzt worden sind, ist nicht bekannt.24

Empfehlungen: 
• Ambulante psychiatrisch- und psychotherapeutische Angebote für Kinder und Jugend-

liche mit psychischen Erkrankungen und/oder psychischen Behinderungen ausbauen 
sowie gemeindenahe professionelle Unterstützung der betroffenen Kinder und ihrer 
Familien sicherstellen.

• Gezielte Massnahmen zur Senkung stationärer Behandlungen von Kindern und Jugend-
lichen in psychiatrischen Kliniken einleiten. 

• Hospitalisierung von Kindern nur bei klarer Notwendigkeit und unter Wahrung ihrer 
Rechte in auf kinderpsychiatrische Bedürfnisse spezialisierten Institutionen gewährleis-
ten.

• «Fokus» Ansatz in allen pädagogischen Aus- bzw. Weiterbildungen systematisch vermit-
teln, das geplante Monitoring und die Qualitätssicherung unter Einbezug der Ärztegesell-
schaften vollständig umsetzen. 

• Bei der Prävention und Diagnose psychischer Erkrankungen neue Suchtformen wie 
bspw. einen extensiven Konsum von Informations- und Kommunikationstechnologien be-
rücksichtigen.
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24 Recht auf einen angemessenen Lebens-
standard 

In der Schweiz sind 144’000 Kinder direkt von 
Armut betroffen, 291’000 Kinder sind von Armut 
bedroht.25 Diese Kinder erleben materielle Be-
nachteiligung und soziale Ausgrenzung. Zudem 
haben betroffene Kinder schlechtere Bildungs-
chancen und bleiben häufig bis ins Erwachsenen-
alter arm.26 Für die Kinderarmut verantwortlich 
sind hohe Unterhaltskosten, Tiefeinkommen der 
Eltern und mangelnde Möglichkeiten, Beruf und 
Familie zu vereinbaren, eine lückenhafte Existenz-
sicherung für Kinder sowie fehlende Investitionen 
des Bundes im Bereich Kinder und Familien. Vor-
bildliche Massnahmen wie Familienergänzungs-
leistungen in den Kantonen Waadt, Tessin, Genf 
und Solothurn oder der freiwillige Kindergarten 
für Kinder ab 3 Jahren im Tessin bilden die Aus-
nahme.27 Ausländische Working-Poor-Familien 
verzichten in vielen Fällen auf Leistungen der 
Sozialhilfe, da deren Bezug den Einbürgerungs-
prozess oder das Erlangen einer Aufenthaltsbe-
willigung B oder C erschweren.28 Auch für den 
Familiennachzug ist die finanzielle Situation ein 
zentrales Element bei der Gesuchsbewilligung.29 

Der Staatenbericht der Schweiz thematisiert nur 
äusserst knapp die Situation von Sans-Papier-
Kindern und lässt Kinder aus Familien, deren 
Asylgesuch abgelehnt wurde und infolgedessen 
von Nothilfe leben, gänzlich ausser Acht (siehe 
dazu Punkt 29). Per Ende 2018 lebten in der 
Schweiz 1’234 Kinder von Nothilfe, davon waren 
37 unbegleitet.30 Der Ansatz der Nothilfe-Leistun-
gen liegt deutlich unter demjenigen für Leistungen 
der Sozialhilfe und wird oftmals in Naturalien 
ausbezahlt.31 Nothilfebeziehende leben in der 
Regel in einfachsten Kollektivunterkünften. Der 
andauernde Aufenthalt von Kindern in Kollektiv-
unterkünften ist mit der UN-KRK nicht vereinbar. 
Die Kantone Basel-Stadt und Waadt verfolgen 
bereits einen Ansatz, der die besonderen Bedürf-
nisse von Kindern im Nothilferegime berücksich-
tigt.32

Die eidgenössischen Räte haben im Juni 2020 
einer Motion zugestimmt, die den Bundesrat be-
auftragt, ein regelmässiges Armutsmonitoring in 
der Schweiz einzurichten.33

Empfehlungen: 
• Verbindliche nationale Strategie zur Bekämpfung von Armut erarbeiten und entsprechen-

de finanzielle Ressourcen, inkl. Familienergänzungsleistungen, bereitstellen.
• Recht auf einen angemessenen Lebensstandard von Kindern aus Familien, deren Asylge-

such abgelehnt wurde, sicherstellen; insbesondere Zugang zur Sozialhilfe gewährleisten 
und auf Unterbringung in Kollektivunterkünften verzichten.

• Situation von Kindern aus Familien ohne geregelten Aufenthaltsstatus und/oder im Not-
hilferegime im nationalen Armutsmonitoring erfassen. 

25 Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Kinderrechte 

25a) Reduktion der Treibhausgasemissionen 

Im Zeitraum von 1990 bis 2018 wurden die Treib-
hausgase um lediglich 14% reduziert.34 Der Luft-
verkehr, welcher deutlich steigende Emissionen 
verzeichnete und keinerlei Klimaschutzregelungen 
unterlag, blieb unberücksichtigt.35 Das im Bundes-
gesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduk-
tion der CO

2
-Emissionen legt das Ziel einer Re-

duktion der CO
2
-Emissionen um 20% bis im Jahr 

2020 fest.36 Dies wurde nicht erreicht. Im Sep-
tember 2020 hat das Parlament die Totalrevision 
des CO

2
-Gesetzes für die Periode nach 2020 

beschlossen und damit Ziele und Massnahmen 
für die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 
2030 definiert. Die Massnahmen sind jedoch zu 
zögerlich, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
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Empfehlungen:
• Reduktionsziele für die Landwirtschaft festlegen. 
• Verbindliche Frist für Verbot von Neuwagen mit CO

2
-Emissionen definieren.

• Bundesratsstrategie von Netto-Null-Emissionen bis 2050 (Kontext der Volksinitiative 
«Gletscherinitiative») einleiten.

25b) Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit der Kinder

Das Bundesamt für Umwelt hat im 2018 einen 
Bericht über die gemessenen Werte von Stick-
stoffdioxid, Ozon und Feinstaub erstellt. Dieser 
zeigt, dass die im Schweizer Gesetz definierten 
Grenzwerte durch verkehrs- und industriebeding-
te Emissionen regelmässig überschritten werden.37 
Die andauernde Belastung mit diesen Schadstof-
fen kann Gesundheitsprobleme auslösen, dar-

unter Asthma, Bronchitis, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Krebs.38 So sind in der Schweiz 14% 
der jährlich neu auftretenden Fälle von Asthma 
bei Kindern auf die Stickstoffbelastung zurück-
zuführen, auch die Symptome von Bronchitis bei 
asthmatischen Kindern nehmen in Verbindung 
mit einer langfristigen Exposition gegenüber Stick-
stoffdioxid zu.39

Empfehlungen:
• Kommunikationsstrategie zu den Risiken der Luftverschmutzung entwickeln, die alle Be-

völkerungsschichten erreicht und hinreichend informiert.
• Bewährte Massnahmen zur Verminderung der Luftverschmutzung vorantreiben wie z. B. 

der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes die Verringerung des Verkehrsaufkommens, 
die Entwicklung autofreier Städte sowie die Förderung der sanften Mobilität.

25c) Auswirkungen des Klimawandels auf die Rechte der Kinder bei Investitionen 
durch Finanzinstitutionen berücksichtigen

Die Investitionen von Schweizer Banken, Versi-
cherungen und Pensionskassen verursachen mehr 
als das 20-fache der Emissionen des ganzen 
Landes40. Allein die Schweizer Banken investieren 
pro Kopf mehr in fossile Brennstoffe als die meis-
ten Banken in Europa und weltweit.41 Das Inves-
titionsverhalten dieser Institutionen unterstützt 
eine globale Erwärmung von 4 bis 6°Celsius.42 
Diese grossen Finanzströme wirken sich demnach 
nicht nur negativ auf die Klimabemühungen der 
Schweiz aus, sondern fördern auch die andau-
ernde und noch immer expandierende Nutzung 

fossiler Brennstoffe weltweit. Im neuen CO2-Ge-
setz sind zögerliche Massnahmen zur Umlenkung 
der Finanzflüsse vorgesehen. Dem Finanzsektor 
werden jedoch keine verbindlichen Reduktions-
ziele auferlegt. Damit wird die Schweiz weiterhin 
einen unverhältnismässig hohen Kohlenstoff-Fuss-
abdruck haben. Dies untergräbt das Recht der 
Kinder in der Schweiz (und weltweit) auf den 
höchsten erreichbaren Gesundheitsstandard und 
das Leben in einer sicheren und nachhaltigen 
Umwelt.

Empfehlungen:
• Sicherstellen, dass private und öffentliche Gelder in kohlenstoffneutrale Technologien 

fliessen und dass der Finanzsektor auf Investitionen in Industrien im Zusammenhang mit 
fossilen Brennstoffen verzichtet (u.a. Klimarisiko-Minderungsziele als Bedingung für Be-
triebslizenzen).

• Regelmässiges Monitoring und Bewertung der Finanzinstitutionen hinsichtlich ihrer 
Investitionstätigkeit einführen sowie öffentlich über den Kohlenstoff-Fussabdruck des 
Finanzsektors informieren.

• EU-Aktionsplan für einen nachhaltigen Finanzplatz übernehmen und verbindliche Vor-
schriften für Finanzinstitutionen erlassen.43
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Bildung, Freizeit 
und kulturelle Akti-
vitäten

26 Frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung sowie Kinderrechtsbildung 

26a) Zugang zu Angeboten der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung 

Kinder, die in einem sozioökonomisch benachtei-
ligten oder fremdsprachigen Umfeld aufwachsen, 
haben in der Schweiz schlechtere Bildungs- und 
Entwicklungschancen.1 Studien belegen, dass sie 
ohne zusätzliche Massnahmen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) den 
Rückstand kaum aufholen können.2 Faktisch ist 
ihr Zugang zu diesen Angeboten jedoch deutlich 
erschwert.3 Gründe dafür sind u.a., dass es in 
vielen Gemeinden keine bedarfsgerechte Unter-
stützung gibt, Eltern die Angebote nicht kennen 
und/oder sich nicht leisten können.4 Zwar hat sich 
die Zahl privater und öffentlicher FBBE-Angebo-
te in den letzten Jahren erhöht, aber insbeson-
dere in kleinen und mittleren Gemeinden fehlt es 
häufig an sektorverbindenden Strategien und 
Fachstellen, um benachteiligte Familien zu er-
reichen.5 So braucht es zum einen niederschwel-
lige Förderangebote für Kinder zu erschwinglichen 
Tarifen (z. B. Kitas, Spielgruppen, Heilpädagogik), 
zum anderen eine spezifische Begleitung be-

nachteiligter Familien (z.B. Familienzentren, Haus-
besuchsprogramme, Elternberatung).6 In vielen 
Kantonen und Gemeinden ist die Finanzierung 
solcher Massnahmen ungenügend gewähr- 
leistet.7

Besonders Kinder und Familien im Asylbereich 
profitieren kaum von FBBE-Angeboten. Dies ob-
wohl der UN-Kinderrechtsausschuss kindgerech-
te Räume und regelmässige Aktivitäten für Kinder 
in den Asylzentren bereits 2015 empfahl. Zwar 
haben sich Bund und Kantone zum Ziel gesetzt, 
dass 80% der Kinder von 0-4 Jahren aus dem 
Asylbereich beim Start der obligatorischen Schul-
zeit die am Wohnort gesprochenen Sprache be-
herrschen sollen. Der Zugang zu professionellen 
Frühförderaktivitäten und Beratungsangeboten 
für Eltern sind aber in den Bundeszentren sowie 
auf Kantons- und Gemeindeebene mehrheitlich 
noch ungenügend gewährleistet. 
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Empfehlungen:
• Nationale und kantonale gesetzliche Grundlagen erarbeiten und eine öffentliche Finanzie-

rung der FBBE sicherstellen, damit diese Angebote für alle Kinder ab Geburt zugänglich, 
erschwinglich und bedarfsgerecht sind; dazu zählen geeignete Tarife, niederschwellige 
Anmeldeverfahren, verständliche Information und eine Vermittlung der Familien zwischen 
den einzelnen Angeboten.

• Nationale und kantonale FBBE-Mindeststandards für Asylzentren erarbeiten; Mittel für 
die Anstellung von FBBE-Fachpersonen in den Zentren sicherstellen.

• Akteur*innen und FBBE-Aktivitäten in den Bereichen Migration, Integration, Bildung, Ar-
mutsprävention und Gesundheitsförderung auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 
koordinieren und ihre Zusammenarbeit sicherstellen. 

26b) Prävention von Schulabbrüchen 

Ausländische Jugendliche sind in Bezug auf den 
Bildungsverlauf nach wie vor benachteiligt (siehe 
dazu auch Kapitel 10). Im Jahr 2017 erreichten 
nur 73% der im Ausland geborenen Jugendlichen 
einen Abschluss auf Sekundarstufe II. In der 
Schweiz geborene ausländische Jugendliche wie-
sen eine Abschlussquote von 86% und in der 
Schweiz geborene Schweizer Jugendliche eine 
Quote von 94% auf.8 Das von Bund und Kantonen 
festgelegte bildungspolitische Ziel, wonach 95% 
der Jugendlichen einen Abschluss auf Sekundar-
stufe II erreichen sollen, ist für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund also nicht erreicht.

Auch bei der Berufsbildung sind Minderjährige 
aus sozial und finanziell geforderten Familien be-
nachteiligt. Jugendliche in Ausbildung, die selbst 
oder deren Eltern Sozialhilfe beziehen, müssen je 
nach kantonaler Regelung ihren Lohn in weiten 
Teilen an die Sozialhilfe abgeben. Damit sind sie 
für Ihre Arbeit faktisch nicht entlohnt. Ausserdem 
kann es den Anreiz, eine Berufsausbildung zu 
absolvieren, schmälern.

Empfehlung: 
• Sozialhilferichtlinien der SKOS dahingehend anpassen, dass Jugendlichen unter 18 

Jahren in Ausbildung, die selbst oder deren Eltern Sozialhilfe beziehen, mindestens 50% 
ihres Einkommens als Einkommensfreibetrag zusteht.

26c) Kinderrechtsbildung

Der UN-Kinderrechtsausschuss hat wiederholt 
darauf hingewiesen, dass die Kinderrechtsbildung 
als obligatorisches Modul in schulischen Lehr-
plänen verankert sein müsse. Obwohl die Kinder-
rechtsbildung in der Schweiz gesetzlich nicht 
explizit verankert ist, hat die Schweiz in den letz-
ten Jahren die Kinderrechtsbildung in der Volks-
schule gestärkt. So sehen alle neuen sprachre-
gionalen Lehrpläne Aktivitäten im Bereich der 

Kinderrechte vor. Allerdings sind diese im Bereich 
der transversalen Vorgaben und nicht in den 
Fachbereichslehrplänen integriert. Viele Lehr-
mittel enthalten keine Referenzen zu Kinderrech-
ten und Lehrpersonen, die Kinderrechtsbildungs-
aktivitäten durchführen wollen, stossen immer 
wieder auf Widerstände.9 Daher kennen weniger 
als die Hälfte der Kinder in der Schweiz ihre Rech-
te oder die UN-KRK.10 
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Empfehlungen: 
• Kinderrechtsbildung in den sprachregionalen Lehrplänen und Fachbereichslehrplänen 

explizit verankern. 
• Schulleitungen und Lehrpersonen für die Kinderechtsbildung sensibilisieren und in der 

von Kinderrechtsbildung schulen.
• Umsetzung der Kinderrechtsbildung in den Schulen evaluieren. 

 
 

27 Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel 
und Erholung sowie auf kulturelle und 
künstlerische Aktivitäten

Spielen ist die Basis jeglicher kindlicher Entwick-
lung.11 Der Zugang zu Freiräumen ist je nach Wohn-
umfeld sehr unterschiedlich. Kinder, die in einem 
weniger privilegierten Wohnumfeld aufwachsen, 
spielen im Schnitt nur rund vier Minuten täglich 
unbeaufsichtigt in ihrer Wohnumgebung. 87% 
dieser Kinder spielen gar nicht draussen.12 Das 
verstärkte Sicherheitsbedürfnis der Eltern sowie 
eine zunehmende Verweildauer in familienergän-
zenden Betreuungssettings schränken die Mög-
lichkeit der Kinder ein, in ihrer nächsten Umgebung 
frei zu spielen.13 Die gesellschaftliche Leistungs-
orientierung strukturiert die Zeit der Kinder ver-
stärkt und auch mediale und virtuelle Räume 
gewinnen an Bedeutung. «Spieldeprivation» und 
«Spielunfähigkeit» sind die Folge.14

Für begleitete und unbegleitete Minderjährige im 
Asylwesen ist der Zugang zu Freizeitaktivitäten 
und spielfreundlichen Räumen in- und ausserhalb 
der Asylzentren oft nicht gewährleistet, da die 
Zentren nicht genügend kindgerecht gestaltet 
sind. Die Standorte der Zentren sind teilweise 
abgelegen und externe Aktivitäten an gewissen 
Standorten von der Sozialhilfevergütung abhän-
gig.15  

Auch Kinder mit Behinderungen sind im Zugang 
zu Kultur, Erholung, Freizeit und Sport benach-
teiligt. Oft sind Freizeit- und Kulturangebote bau-
lich, technisch (Bsp. Bücher, Filme) oder inhaltlich 
für Kinder mit Behinderungen nicht geeignet und 
zugänglich. 

Empfehlungen:

• Bei Planungsvorhaben im öffentlichen Raum das Recht des Kindes auf Spiel vorrangig 
berücksichtigen.

• Spielkultur und Kreativität in Betreuungsinstitutionen fördern.
• Sicherstellen, dass minderjährige Asylsuchende überall Zugang zu Freizeitaktivitäten 

ausserhalb der Asylzentren erhalten.
• Zugänglichkeit öffentlicher und privater Freizeitangebote für Kinder mit Behinderungen 

garantieren und die dafür erforderlichen Ressourcen bereitstellen. 
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Besondere Schutz-
massnahmen

28 Kinder im Asylbereich, geflüchtete Kin-
der und Kinder im Migrationskontext 

28a) Altersschätzung in Asylverfahren 

Minderjährige geflüchtete Kinder ohne elterliche 
Begleitung haben eine besondere Stellung im 
Verfahren und geniessen besonderen Schutz. Der 
Altersschätzung kommt im Asylverfahren daher 
ein wichtiger Stellenwert zu. Gemäss Asylver-
ordnung 1 kann die Alterseinschätzung mit wis-
senschaftlichen Methoden abgeklärt werden.1 
Dabei handelt es sich um rechtsmedizinische 
Gutachten, die eine sozial-medizinische Anam-
nese, eine körperliche Untersuchung, Röntgen-
aufnahmen der Hand und der Zähne, manchmal 
ergänzt durch eine Computertomographie des 
Schlüsselbeins, vorsehen.2 Diese invasiven Me-
thoden liefern keine präzisen Resultate und sind 
sowohl medizinisch wie auch ethisch umstritten.3

Alterseinschätzungen dürfen weder systematisch 
noch willkürlich vorgenommen werden: Sie sollen 
nur dann zum Zuge kommen, wenn von einer 
kinderärztlichen Fachperson bestätigte Zweifel 
bezüglich des Alters bestehen, und die Mass-
nahmen im Sinne des übergeordneten Kindes-
interesse sind.4 Gegenwärtig fehlt es an  

multidisziplinären Einschätzungen durch Kinder-
ärzt*innen, Psycholog*innen und sozialpädago-
gische Betreuungspersonen, um Reife und Ent-
wicklungsstand des Kindes in die Altersschätzung 
einfliessen zu lassen.5

Bevor eine Altersschätzung vorliegt, müssen 
mutmasslich minderjährige Asylsuchende vor-
sorglich von kindgerechter Betreuung und Unter-
bringung profitieren. Die unverzügliche Einsetzung 
einer Vertrauensperson zur Wahrung des über-
geordneten Kindesinteresses und eine von Er-
wachsenen getrennte Unterbringung ist in der 
Praxis jedoch nicht systematisch sichergestellt.6 
Problematisch ist ausserdem das Fehlen von ein-
fachen Beschwerdemöglichkeiten gegen einen 
Alterseinschätzungsentscheid.7
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Empfehlungen:
• Im Zweifel konsequent von der Minderjährigkeit der Asylsuchenden ausgehen und deren 

besonderen Bedürfnissen bezüglich medizinischer Versorgung, Unterbringung und Be-
treuung Rechnung tragen, einschliesslich der sofortigen Zuordnung einer Vertrauens-
person. 

• Ausschliesslich multidisziplinäre Alterseinschätzungsverfahren anwenden, die sich auf 
entwicklungspsychologische Erkenntnisse stützen. Rechtsmedizinische Abklärungen 
stellen eine Ausnahme und letztes Mittel dar. Beweislast ist nicht den Jugendlichen auf-
zuerlegen. 

• Rechtsmedizinisches Gutachten nur nach einer interdisziplinären Vorbeurteilung unter 
umfassender Information und Einwilligung der Jugendlichen durchführen. Recht des 
Jugendlichen, die Untersuchung zu verweigern, gewährleisten. Mindestalter im Rahmen 
der Fehlerquote im Gutachten klar hervorheben und anerkennen.

• Kindgerechte Beschwerdemöglichkeiten gegen die Alterseinschätzung im Asylverfahren 
einrichten. 

28b) Psychische Gesundheit von geflüchteten Kindern 

Die psychische Gesundheit vieler Minderjährigen 
aus dem Asylbereich ist aufgrund ihrer Flucht-
erfahrung und post-migratorischer Stressfaktoren 
belastet.8 Expert*innen schätzen, dass in der 
Schweiz gut 60 Prozent der jugendlichen Asyl-
suchenden an psychischen Herausforderungen 
wie post-traumatischen Belastungssyndromen, 
Depressionen oder Angststörungen leiden.9 Die 
NKVF zeigte sich 2018 besorgt darüber, dass 
psychische Belastungen zu wenig Beachtung 
erhalten und im Asylverfahren kaum Gewicht 
finden.10

Minderjährigen im Asylbereich fehlt oftmals der 
Zugang zu kindgerechten und niederschwelligen 
Angeboten psychologischer und psychiatrischer 
Fachstellen,11 wie es auch die SODK empfiehlt.12 

Bestehende Angebote sind bei den Minderjährigen 
wenig bekannt oder werden aus Angst vor Stig-
matisierung kaum genutzt.13 Der Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung ist zudem erschwert,14 weil 
viele Kantone die Kosten des interkulturellen Dol-
metschens bei kinderärztlichen und psychothe-
rapeutischen Konsultationen nicht übernehmen.15 
Es fehlt an angemessener multidisziplinärer und 
transkultureller sozialpädagogischer Begleitung, 
welche Brücken zur kinderärztlichen und psycho-
sozialen Versorgung garantiert.16 Weiter bedarf 
es Weiterbildungsmöglichkeiten für das medizi-
nische Personal und das Betreuungspersonal in 
den Zentren für migrationsspezifische Belastun-
gen bei Minderjährigen. Denn Traumafolgestö-
rungen bleiben oftmals unerkannt. 

Empfehlungen: 
• Empfehlungen des Expertenberichts zur psychischen Gesundheit von traumatisierten 

Asylsuchenden anpassen und für Kinder und Jugendliche umsetzen.17

• Psychische Belastungen systematisch in die Gesundheitsabklärungen einschliessen: 
Früherkennungsmechanismen für traumatische Belastungen errichten und Befunde im 
Asylverfahren berücksichtigen. 

• Zugang zu niederschwelligen psychosozialen Angeboten in allen Bundes- und kantonalen 
Asylunterkünften sicherstellen.

• Alle am Asylverfahren beteiligten Personen und Zentrumsmitarbeitende sensibilisieren, 
weiterbilden und durch Supervision begleiten, damit sie zur Erkennung und Stabilisierung 
psychischer Belastungen beitragen.

• Kostenübernahme für interkulturelle Dolmetscherdienste bei kinderärztlichen oder psy-
chotherapeutischen Konsultationen von Minderjährigen gewährleisten. 

74



28c) Standards für Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Kindern 

Die SODK verabschiedete 2017 Empfehlungen 
zur Betreuung und Unterbringung von unbeglei-
teten Kindern und Jugendlichen im Asylbereich.18 
Deren Umsetzung ist jedoch weder verbindlich, 
noch wird sie von der SODK systematisch unter-
stützt oder überprüft. 
In der Praxis bestehen nach wie vor grosse Unter-
schiede bei der Unterbringung und Betreuung 
von geflüchteten Kindern zwischen Bund, Kan-
tonen und Gemeinden.19 Dies gilt sowohl für un-
begleitete Minderjährige als auch für Kinder und 
Jugendliche, welche mit ihren Familien geflüchtet 
sind und ebenfalls einen besonderen Schutzan-
spruch haben.
So fehlen u.a. Vorgaben zu kindgerechten Wohn-
formen, zur pädagogischen Qualifikation des 
Personals, Betreuungsschlüssel oder Angebot 
von Integrations- und Bildungsmassnahmen.20 

Handlungsbedarf gibt es auch in Bezug auf feh-
lende standardisierte Schutzkonzepte für be-
gleitete und unbegleitete Kinder auf Bundes- und 
Kantonsebene.21 Zudem ist die Koordination zwi-
schen den wichtigsten Diensten (wie Kinder- und 
Jugendhilfe, Kindesschutzbehörden) und Ak-
teur*innen zur Wahrung des übergeordneten 
Kindesinteresses von Minderjährigen im Asylbe-
reich oftmals ungenügend. Auch fehlt ein Kontroll-
organ, das Unterbringungs- und Betreuungsdis-
positive überprüft.22

Mit dem Rückgang der Asylzahlen wurden zudem 
die auf Kinder und Jugendliche spezialisierten 
Strukturen, Unterbringungen und Massnahmen 
in einzelnen Kantonen aus Kostengründen wieder 
aufgehoben. 

Empfehlungen: 
• Sicherstellen, dass alle Asylunterkünfte über national standardisierte und verbindliche 

Richtlinien zur familien- und kindgerechten Unterbringung und Betreuung gemäss den 
Vorgaben von UNICEF/UNHCR23 und SODK24 verfügen und deren Umsetzung regelmäs-
sig überprüfen. 

• Mehrstufige und individuelle Unterbringungslösungen bereitstellen, welche auf das Alter, 
die Selbständigkeit sowie die spezielle Verletzlichkeit der Minderjährigen Rücksicht neh-
men. 

• Kindes- und altersgerechte Unterbringungs- und Betreuungskonzepte gemäss der 
Evaluation des MNA-Pilotprojektes auch für begleitete Kinder in Zentren erstellen und 
umsetzen:25

 - Ausreichende Ressourcen für spezialisiertes sozialpädagogisches Betreuungspersonal 
sicherstellen, das Einzelfallarbeit und soziale Gruppenarbeit leistet.

 - Zugang zu regionalen Angeboten der Zivilgesellschaft und jugendspezifischen Erfah-
rungsräumen sicherstellen.

 - Unabhängige Aufsichtsstelle einrichten, die die kindgerechte Unterbringung und Be-
treuung von MNA und begleiteten Kindern in den Asylzentren regelmässig überprüft.

• Schnittstellen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden definieren, damit die Betreu-
ung, Rechtsvertretung und insbesondere der Kindesschutz bei Übertritt der Kinder und 
Jugendlichen in die Kantone und Gemeinden garantiert sind. Verantwortlichkeiten und 
Kostengutsprachen für Kindesschutzmassnahmen auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
ebene klären. 

28d) Anspruch auf Vertrauenspersonen für unbegleitete Minderjährige

Den MNA wird unverzüglich nach Einreichen des 
Asylgesuchs eine Vertrauensperson zugewiesen, 
die deren Interessen wahrnimmt.26 Dies ist jedoch 
nur eine Übergangslösung und die Kantone sind 
dazu angehalten, schnellstmöglich vormund-
schaftliche Massnahmen27 durch die Kinderschutz-

behörde zu prüfen und anzuordnen.28 Diese er-
folgen damit aber erst nach der Zuweisung in die 
Kantone (im Extremfall nach 140 Tagen) und nicht 
überall systematisch. Damit kommt es in der 
Praxis zu erheblichen Verzögerungen und Lücken 
im Schutz der Minderjährigen.29 Die lokalen Kin-

75

Netzwerk Kinderrechte Schweiz
NGO-Bericht 2021



des- und Erwachsenenschutzbehörden müssen 
bereits in Bundesasylzentren Kindesschutzmass-
nahmen einleiten können, damit den Minderjäh-
rigen sofort und lückenlos die Unterstützung einer 
Beistandsperson zugutekommt.30

MNA erhalten während ihres Aufenthalts in Bun-
desasylzentren eine Rechtsvertretung zugewiesen. 
Diese nimmt auch die Aufgabe der Vertrauens-
person wahr.31 Diese Doppelrolle ist problematisch: 
so fehlt es vielen Zuständigen entweder an Qua-

lifikationen im Rechtsbereich oder an Fachwissen 
im psychosozialen Bereich.32 Die Rechtsvertretung 
ist zudem für viele Minderjährige gleichzeitig zu-
ständig, der Aufbau einer Vertrauensbeziehung 
kommt dabei zu kurz. Damit eine qualitative Be-
gleitung und Vertretung sichergestellt werden 
kann, besteht ein Bedarf nach Konkretisierung 
der Aufgaben der Vertrauenspersonen.

Empfehlungen: 
• Kindesschutzbehörden vom Moment der Identifizierung der MNA im Bundesasylzentrum 

einbeziehen, damit nachhaltige Lösungen im Sinne des übergeordneten Kindesinteresses 
gefunden werden.

• Kantonale Zuständigkeiten für Kindesschutzmassnahmen für MNA schnellstmöglich klä-
ren und Beistandschaften für alle MNA errichten, unabhängig von deren Status.

• Definition von Mindeststandards bezüglich der notwendigen psychosozialen und rechtli-
chen Qualifikationen von Vertrauenspersonen und Rechtsvertreter*innen für die Beglei-
tung von MNA und entsprechende Verankerung im Pflichtenheft der Leistungserbringer, 
sowie schweizweit harmonisierte Qualitätskriterien für die Fallführung (z.B. klare Aufga-
ben, Anzahl Klient*innen, Dolmetscherdienste). 
 

28e) Ausnahme von unbegleiteten Minderjährigen vom beschleunigten  
Asylverfahren

Seit Inkrafttreten der Revision des Asylgesetzes, 
unterliegen auch Asylgesuche von Minderjährigen 
dem beschleunigten Asylverfahren.33 Dieses Ver-
fahren hat die Bearbeitung von Asylanträgen und 
damit die Ungewissheit betreffend Verfahrens-
ausgang verkürzt. Die Schnelligkeit des Prozesses 
entspricht jedoch nicht der häufig komplexen 
Situation von unbegleiteten Minderjährigen. Sys-
tematische Abklärungen des übergeordneten 
Kindesinteresse, wie es das UNHCR empfiehlt,34 
sind nicht Bestandteil des Asylverfahrens. 

Obwohl das Gesetz bei komplexen Fällen und 
besonders schutzbedürftigen Personen eine Ein-
zelprüfung im erweiterten Verfahren ermöglicht, 
macht das SEM bei unbegleiteten Minderjährigen 
davon nicht systematisch Gebrauch. Dies birgt 
das Risiko, dass Kindeswohlgefährdungen nicht 
genügend Beachtung finden und die Verfahrens-
garantien nicht eingehalten werden.35

Empfehlungen:
• Übergeordnetes Interesse des Kindes im Asylverfahren systematisch eruieren und Ent-

scheidungen im Verfahren darauf ausrichten.36 
• Unbegleitete Minderjährige vom beschleunigten Asylverfahren ausnehmen und ihre Asyl-

anträge im erweiterten Verfahren prüfen. 
• Minderjährige Asylsuchende möglichst schnell einem Kanton zuweisen und unter Kindes-

schutzmassnahmen der kantonalen Behörden stellen. 
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28f) Administrative Inhaftierung von Minderjährigen im Migrationsbereich

Das Ausländer- und Integrationsgesetz legt fest, 
dass Minderjährige ab 15 Jahren bis zu 12 Mona-
te in Administrativhaft genommen werden können.37 
Zwischen 2017 und 2018 wurden rund 36 Minder-
jährige zwischen 15 und 17 Jahren für einen Zeit-
raum von 2 bis 120 Tage inhaftiert.38 Eine Inhaf-
t ie rung Minder jähr iger  aufgrund ihres 
Aufenthaltsstatus ist mit der UN-KRK nicht ver-
einbar und läuft dem Prinzip des übergeordneten 
Kindesinteresses zuwider. Zwar legt Artikel 37 b 
UN-KRK fest, dass Kinder, die eine Straftat be-
gangen haben, als letztes mögliches Mittel und 
für die kürzest mögliche Dauer inhaftiert werden 
können. Dies gilt jedoch für jugendstrafrechtliche 
Massnahmen und keinesfalls als ausländerrecht-
liche Massnahme.39

Die ausländerrechtliche Inhaftierung von Eltern 
mit Kindern kann zur Folge haben, dass auch 
Kinder unter 15 Jahren inhaftiert oder aber von 
ihren Eltern getrennt und in einem Heim unter-
gebracht werden.40 Ein Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrats zeigte auf, 
dass im Zeitraum von 2011 bis 2014 rund 200 
Minderjährige in Administrativhaft genommen 
wurden. Davon war die Mehrheit unter 15 Jahre 
alt und vermutlich im Familienbund inhaftiert.41 
Die Inhaftierung von Kindern unter 15 Jahren ist 

mit der UN-KRK und der schweizerischen Gesetz-
gebung nicht vereinbar.42 Der Bundesrat hat das 
Staatssekretariat für Migration und die Kantone 
deshalb angewiesen, für den Vollzug der Weg-
weisungen von Familien alternative Möglichkeiten 
zu prüfen.43 Verlässliche kantonale Statistiken zur 
Anwendung migrationsrechtlicher Inhaftierung 
von Minderjährigen fehlen jedoch nach wie vor. 

Die Unterschiede hinsichtlich Rechtslage und 
Anordnungspraxis von Administrativhaft zwischen 
den Kantonen sind beträchtlich: Die meisten Kan-
tone verzichten zwar auf die Inhaftierung von 
unter 15-Jährigen, aber nur die kantonale Gesetz-
gebung von Genf und Neuenburg untersagt die 
ausländerrechtliche Inhaftierung von Minder-
jährigen auch für über 15-Jährige.44 Die Nationa-
le Kommission zur Verhütung von Folter kritisiert, 
dass einzelne Kantone an dieser Praxis festhalten.45 
Ein allgemeines, nationales Inhaftierungsverbot 
aus migrationsrechtlichen Gründen auch für Min-
derjährige über 15 Jahrenwurde kürzlich durch 
das nationale Parlament abgelehnt.46 Im adminis-
trativen Freiheitsentzug sind Jugendliche zudem 
nach wie vor nicht in allen Kantonen getrennt von 
Erwachsenen untergebracht.47 

Empfehlungen:
• Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) und 

kantonale Gesetzgebungen anpassen und die administrative Inhaftierung Minderjähriger 
untersagen. 

• Gewährleisten, dass Minderjährige in familienähnlichen, auf Minderjährige spezialisierte 
Strukturen oder für Familien geeignete offene Unterkünfte ohne Gefängnischarakter 
untergebracht werden und eine individuelle Betreuung erhalten. Einheit der Familie ge-
währleisten. 

• Personen in der Nothilfe und Sans-Papiers eine schriftliche Bestätigung als Ersatz für 
die fehlende Aufenthaltsbewilligung ausstellen, damit sie bei Personenkontrollen durch 
Ordnungskräfte nicht als illegal Anwesende gebüsst oder inhaftiert werden. 
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29 Rechte von Sans-Papiers Kindern

In der Schweiz leben laut Schätzungen über 
76’000 Personen ohne geregelten Aufenthalts-
status (Sans-Papiers).48 Über 9’000 davon sind 
Kinder.49 Besorgniserregend ist auch das neuere 
Phänomen der unbegleiteten Minderjährigen Sans-
Papiers, die keinen Asylantrag stellen. Sie befinden 
sich oft in einer sehr prekären Lage, da sie von 
den zuständigen Behörden nicht registriert wer-
den und keinen Zugang zum Kindesschutzsystem 
erhalten.50

Laut der Bundesverfassung51 und den Empfeh-
lungen der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren EDK haben alle 
Kinder in der Schweiz ein Recht auf Schulbildung, 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.52 Schu-
len dürfen deshalb Daten von minderjährigen 
Sans-Papiers nicht an die Migrationsbehörden 

weiterleiten. Vorstösse im Parlament, die diesen 
Schutz aushebeln wollten, sind nur knapp ge-
scheitert.53 Sans-Papiers Kinder bleiben in vielen 
Bereich benachteiligt: Obwohl im Gesetz ver-
ankert,54 haben Kinder und Jugendliche ohne 
regulären Aufenthaltsstatus nur sehr selten Zugang 
zu Angeboten der frühen Kindheit respektive zu 
einer Berufslehre.55 Zudem sind viele Sans-Papiers 
aus Angst vor Behördenkontakt oder aus Kosten-
gründen nicht krankenversichert. Die Auswirkun-
gen der Massnahmen zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Pandemie haben die prekäre Situation 
vieler Sans-Papiers Familien verstärkt.56 Natio-
nale Lösungsansätze für die Regularisierung von 
Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus 
sind dringlich.57

Empfehlungen:
• Bestehende Lösungen für die Regularisierung von Sans-Papiers Kindern und ihre Fami-

lien schweizweit umsetzen (Vgl. Pilotprojekt «Operation Papyrus» im Kanton Genf).58

• Effektiven Zugang zur medizinischen Grundversorgung für alle Kinder, unabhängig von 
ihrem Rechtsstatus garantieren und den Kindesschutz gewährleisten. 

• Sans-Papiers Familien den Zugang zu obligatorischen Krankenversicherungsleistungen 
garantieren und sie über Angebote wie Prämienverbilligung aufklären.

• Sans-Papiers Familien den Zugang zu Rechtsansprüchen aus Sozialversicherungen ge-
währleisten (Familienzulagen, Alters- und Hinterlassenenvorsorge, Invalidenvorsorge, 
Erwerbsausfallentschädigung).

• Zugang zu Schul-, Berufs- und nachobligatorischen Bildung für Minderjährige ohne ge-
regelten Aufenthaltsstatus mit spezifischen Unterstützungsmassnahmen gewährleisten, 
z. B.:

• Zugang zu Angeboten der frühen Förderung, Bildung und Betreuung durch gezielte Infor-
mationsangebote und finanzielle Unterstützung sicherstellen; 

• Informationen zum Aufenthaltsstatus von Schüler*innen im Bildungsbereich strikt ver-
traulich behandeln und Fachpersonen im Schul- und Ausbildungssektor für die Grund-
rechte von Sans-Papiers sensibilisieren. 

• Härtefallaufenthaltsbewilligungen für Sans-Papiers Kinder und Jugendliche, die eine 
berufliche Grundausbildung absolvieren möchten, mit weniger strikten Voraussetzungen 
erteilen. Ihre beruflichen Anschlusslösungen fördern, z.B. mit der Aufklärung der Arbeit-
geber über den rechtmässigen Zugang zur Berufslehre. 
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30 Jugendstrafrechtspflege 

30a) Strafmündigkeitsalter 

Das Schweizer Recht legt das Alter für die Straf-
mündigkeit auf 10 Jahre (Art. 3 Abs. 1 Jugend-
strafgesetz) fest.59 Dies liegt deutlich unter der 
durch den UN-Kinderrechtsausschuss empfoh-
lenen Altersgrenze von mindestens 14 Jahren. Die 
Statistik der Jugendstrafurteile zeigt, dass eine 
Altersgrenze von 14 Jahren näher an der Realität 
wäre: Ein Grossteil der jugendlichen Straftäter 
sind über 15 Jahre alt. Im Jahr 2019 wurden von 
14’773 Verurteilungen, 12’319 Delikte von Jugend-
lichen über 15 Jahren und 2’454 Delikte von Ju-
gendlichen unter 15 Jahren begangen.60

Allerdings orientiert sich das Jugendstrafgesetz 
an den Grundsätzen des Schutzes und der Er-
ziehung der Jugendlichen. Es handelt sich um ein 
duales System, das erzieherische und therapeu-
tische Schutzmassnahmen sowie Strafen ver-

hängen kann. Die Massnahmen sind auf Schutz 
und Integration ausgelegt (z. B. die Anordnung 
einer persönlichen Betreuung) und sind denjeni-
gen im Zivilrecht angeglichen. Auch die Strafen 
haben häufig pädagogischen Charakter.

Für das Jugendstrafsystem stehen zudem deut-
lich mehr Ressourcen zur Verfügung als für den 
zivilrechtlichen Kindesschutz. Deshalb ist eine 
Anhebung des Strafmündigkeitsalters nur dann 
zielführend, wenn der zivilrechtliche Kindesschutz 
deutlich gestärkt und mit mehr personellen Res-
sourcen ausgestattet wird. Weiter ist eine ver-
besserte Koordination zwischen den Kindes-
schutz- und Jugendstrafbehörden eine Bedingung.

Empfehlungen:
• Den zivilrechtlichen Kindesschutz stärken und die Erhöhung des Strafmündigkeitsalters 

prüfen.
• Die Koordination zwischen den Behörden des Jugendstrafrechts und des Zivilrechts 

sicherstellen.

30b) Zugang zu einer unentgeltlichen Rechtsvertretung 

Die Jugendstrafprozessordnung garantiert be-
schuldigten Jugendlichen den Zugang zu einer 
Rechtsvertretung. Die Kosten der Rechtsver-
tretung müssen von dem/der beschuldigten Ju-
gendlichen bzw. der gesetzlichen Vertretung 
getragen werden, sofern die Mittel vorhanden 
sind. Ist dies nicht der Fall, wird eine amtliche 
Verteidigung eingesetzt. Die Bedingungen für die 

Einsetzung einer amtlichen Verteidigung sind 
jedoch sehr strikt und greifen nur dann, wenn der 
Familie die Mittel fehlen, um neben dem Lebens-
unterhalt für Gerichtskosten aufzukommen. In 
der Praxis werden Rechtsvertretungen in Jugend-
strafprozessen zurückhaltend eingesetzt.

Empfehlung: 
• Zugang zu einer unentgeltlichen Rechtsvertretung in jedem Fall gewährleisten und den 

Vorbehalt zu Art. 40 Abs. 2. lit. b Ziff. ii UN-KRK zurückziehen. 
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30c) Schulung von Fachpersonen 

Berufsgruppen im Justizbereich sind nicht sys-
tematisch zu den Kinderrechten geschult. An 
einigen Universitäten gibt es spezifische Studien-
gänge oder Module (z.B. der interdisziplinäre 
Master zu Kinderrechten an der Universität Genf 
oder der Zertifikatslehrgang im Bereich Jugend-
strafrecht an der Universität Freiburg). Fachhoch-
schulen bieten Kurse im Bereich Kinderrechte an. 
Die Ausbildung ist jedoch nicht systematisch. 
Insbesondere in Bezug auf die Advokatur gibt es 
keine spezifischen Aus- und Fortbildungsange-
bote und nur wenige Anwält*innen sind im Bereich 
der Kinderrechte spezialisiert. Zu erwähnen sind 
hierzu einzelne Initiativen: Kinderanwaltschaft 
Schweiz, die eine Zertifizierung von Kinderan-
wält*innen anbietet; die Kommission für Kinder-
rechte der Anwaltskammer Genf (barreau gene-
vois), die Tagungen im Bereich Jugendstrafrecht 
organisiert; sowie Weiterbildungsmodule der Uni-

versitäten Freiburg und Luzern im Bereich Kin-
desanhörung und Rechtsvertretung. Vergleich-
bare Weiterbildungsangebote in der französischen 
Schweiz fehlen.

Der Bund hat den Handlungsbedarf erkannt und 
im Massnahmenpaket zur «Schliessung der Lücken 
im Bereich Kinderrechte» festgehalten, dass im 
Bereich der Jugendstrafrechtspflege Fachwissen 
zu Kinderrechten unabdingbar ist. Das Paket sieht 
allerdings nur die Durchführung einer Bestandes-
aufnahme vor, ohne konkrete Massnahmen zu 
definieren. Auch die dafür erforderlichen zusätz-
lichen personellen und finanziellen Ressourcen 
sind nicht gesichert. Erst in einem zweiten Schritt 
will der Bund die Bereitstellung zusätzlicher Mit-
tel für Schulungs- und Informationsangebote 
prüfen.

Empfehlungen: 
• Entwicklung von geeigneten Massnahmen zur Schulung des Personals im Justizwesen, 

das mit Kindern arbeitet.
• Bereitstellung ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen zur Umsetzung 

dieser Massnahmen.
• Sicherstellen, dass die Schulungs- und Weiterbildungsangebote sämtliche Berufsgruppen 

im Justizwesen erreichen, die mit Kindern arbeiten.
• Einführung eines Obligatoriums für Weiterbildungen in der Gesprächsführung mit Kindern 

und im Bereich der Entwicklungspsychologie für alle Fachpersonen , die in Jugendstraf-
verfahren involviert sind. 
 
 

30d) Von Erwachsenen getrennte Unterbringung im Freiheitsentzug 

Das Jugendstrafgesetz von 2003 legt fest, dass 
Jugendliche im Strafvollzug räumlich getrennt 
von Erwachsenen untergebracht werden müssen.61 
Dies gilt auch für die Untersuchungshaft.62 Die 
zehnjährige Frist, welche den Kantonen für die 
Umsetzung der getrennten Unterbringung im 
Strafvollzug eingeräumt wurde, ist Ende 2016 
abgelaufen.63 Trotzdem ist die Trennung aktuell 
noch nicht in allen Institutionen gewährleistet.64 
Der Bund plant eine Bestandsaufnahme der Um-
setzung in den Kantonen, um darüber zu ent-

scheiden, ob der Vorbehalt zu Art. 37c UN-KRK 
aufgehoben werden kann (vgl. Kapitel 4).65

Auch bei der Polizeihaft ist die räumliche Trennung 
nicht überall gewährleistet: So wurden im Kanton 
Zürich zwischen 2013 und 2015 über 2000 Kinder 
und Jugendliche im provisorischen Polizeigefäng-
nis für Erwachsene untergebracht.66
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Empfehlung:
• Getrennte Unterbringung von Kindern und Erwachsenen im Freiheitsentzug ausnahmslos 

sicherstellen – dies gilt auch für die Polizei- und Untersuchungshaft, die Administrativ-
haft und die fürsorgerische Unterbringung. 
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Fakultativ- 
protokolle

31 Fakultativprotokoll betreffend den Ver-
kauf von Kindern, Kinderprostitution und 
Kinderpornografie 

31a) Umfassende Strategie zur Umsetzung des Fakultativprotokolls1

Eines von vier Opfern von Menschenhandel ist 
minderjährig.2 Trotzdem wird nur ein Bruchteil der 
minderjährigen Opfer identifiziert und registriert. 
Dies hängt einerseits damit zusammen, dass 
viele Kinder sich ihrer Opfer- und Ausbeutungs-
situation nicht bewusst sind. Besonders in einem 
familiären Kontext ist es für sie schwierig Aus-
sagen zu machen und Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Andererseits sind die gängigen Identifika-
tionsmassnahmen, auch die des «Nationalen 
Aktionsplans gegen Menschenhandel 2017–
2020»3, zu wenig kindeszentriert. Es handelt sich 
meist um polizeiliche Indikatoren-Listen, welche 
auf weibliche Opfer im Erotikgewerbe abzielen 
und minderjährige und insbesondere männliche 
Opfer zu wenig ermitteln. Betroffene müssen 
innerhalb des Asylsystems besser identifiziert 
werden, denn häufig werden Opfer von Kinder-
handel dazu angehalten, sich als Erwachsene 
auszugeben. Bei «Familienmitgliedern» des Kin-
des handelt es sich nicht immer um tatsächliche 
Verwandte; z.T. sind Familienmitglieder selbst am 
Handel beteiligt.

In der Schweiz fehlt darüber hinaus eine bereichs-
übergreifende Koordination zum Schutz vor  
Kinderpornografie, Kinderprostitution und Kinder-
handel. Bund und Kantone stellen die Koordina-
tionsfunktion nur punktuell sicher. Dort wo Ko-
ordinationsgremien existieren (wie z.B. beim 
Bundesamt für Polizei) sind diese durch Um-
strukturierungen und limitierte Ressourcen in 
ihrer Arbeit eingeschränkt.

Weiterhin gib es in der Schweiz keine systemati-
sche Datenerhebung zu Kinderprostitution, Kin-
derpornografie und Kinderhandel. Damit fehlt die 
Wissensgrundlage, um mit gezielten Massnahmen 
diese Verbrechen zu bekämpfen.
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Empfehlungen: 
• Umfassende Strategie zur Umsetzung des Fakultativprotokolls betreffend den Verkauf 

von Kindern, Kinderprostitution und -pornografie erarbeiten, die Koordination und die 
entsprechenden Gremien stärken. 

• Relevante Akteur*innen wie Grenzschutzpersonal, Beistände, Migrationsbehörden, 
Sozialarbeitende, Rechtsberater*innen und das Personal in Asylzentren für die Ausprä-
gungen des Phänomens Kinderhandel sensibilisieren und über das Vorgehen bei Verdacht 
und Meldemöglichkeiten informieren, damit Opfer von Kinderhandel identifiziert werden. 

• Klare Prozesse für das Vorgehen bei Verdacht auf Kinderhandel etablieren und speziali-
sierte Kindesschutzeinrichtungen aufbauen, die Betroffene sofort und umfassend unter-
stützen.

• In der Digitalisierungsstrategie des Bundes4 den Schutz von Kindern in der digitalen Welt 
verstärkt berücksichtigen, u.a. durch die Förderung hochwertiger Online-Inhalte, die 
verstärkte Sensibilisierung und Befähigung, die Schaffung eines sicheren Online-Umfelds 
für Kinder und die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern im Rahmen der europäischen Strategie «Besseres Internet für Kinder».5 

31b) Strafrechtliche Sanktionierung von Kinderhandel sowie sexueller Ausbeutung 
durch Informations- und Kommunikationstechnologien 

Der Schutz vor sexueller Ausbeutung durch In-
formations- und Kommunikationstechnologien ist 
in der Schweiz lückenhaft. Eine nationale Strate-
gie fehlt. So gibt es in der Schweiz weiterhin 
keinen spezifischen Straftatbestand für das so-
genannte «Grooming», eine Kontaktaufnahme 
mit Kindern mit dem Ziel, sexuelle Handlungen 
vorzunehmen. Auch die sexuelle Belästigung von 
Kindern in Chats bleibt straflos.6

Der Bund tritt immer mehr Kompetenzen an die 
Kantone ab: Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) 
hat bekannt gegeben, die verdeckte Fahndung 
im Bereich der Kinderpornografie im Internet ab 
Januar 2021 an die Kantone abzugeben. Die hier-
für notwendigen Ressourcen sind jedoch in den 
meisten Kantonen nicht vorhanden.

Empfehlungen: 
• Schutz aller Kinder vor sexueller Ausbeutung durch Informations- und Kommunikations-

technologien gewährleisten und die rechtlichen, technischen, finanziellen und organisa-
torischen Voraussetzungen hierfür sicherstellen.

• Spezialisierte Meldestellen einrichten oder unterstützen, damit illegale Inhalte leichter 
gemeldet werden können.

• Spezialisierte Strafverfolgungsbehörden einrichten, die eine schnelle und systematische 
Identifizierung kinderpornografischen Materials in Online-Kanälen sicherstellen und eine 
rasche Entfernung bewerkstelligen können.

• Sexuelle Belästigung von und sexuelle Handlungen mit Kindern im Onlinebereich als Offi-
zialdelikt anerkennen und explizit unter Strafe stellen. 
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32 Fakultativprotokoll betreffend die Betei-
ligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten7

Im Schweizer Asylprozess fehlen Mechanismen, 
die bei Gesuchen von Minderjährigen kinderspe-
zifische Fluchtgründe, wie die Zwangsrekrutierung 
durch bewaffnete Gruppen, erheben. Fachorga-
nisationen beanstanden, dass die vom SEM durch-
geführten Befragungen der Minderjährigen im 
Asylprozess nicht kindgerecht gestaltet und die 
Beauftragten nicht spezifisch zum Thema Kinder-
soldat*innen geschult sind.8 Damit wird der Schutz 
dieser vulnerablen Personen unter der Flücht-
lingskonvention nicht systematisch sichergestellt.

Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist in dieser Thematik widersprüchlich. 
Im Falle eines syrischen minderjährigen Asylsu-

chenden entschied es, dass die Zwangsrekrutie-
rung dieses Kindes als Asylgrund zulässig ist.9 In 
einem ähnlichen Fall, in welchem ein Junge seine 
Zwangsrekrutierung durch die Taliban geltend 
machte, wies es diesen Umstand als Asylgrund 
zurück. Auch bei einem zwangsrekrutierten 13-jäh-
rigen sri-lankischen Antragsteller tamilischer Her-
kunft sah das Gericht keine besondere Schutz-
würdigkeit. Es anerkannte sein Trauma erst, als 
es um seine Wegweisung aus der Schweiz ging 
und stufte diese als unzumutbar ein.10 Dies zeigt 
die Dringlichkeit, Behörden und Justiz in dieser 
Thematik verstärkt zu sensibilisieren.

Empfehlungen:
• Kindgerechte Anhörungsverfahren durchführen und kinderspezifische Fluchtgründe wie 

die Zwangsrekrutierung von Kindersoldat*innen für die Gewährung von politischem Asyl 
prüfen.

• Personal der Behörden, der Justiz sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für 
die Thematik der Zwangsrekrutierung sensibilisieren und zur Identifikation und Unter-
stützung von zwangsrekrutierten Minderjährigen schulen. 

• Zugang zu Leistungen des Kindesschutzes, zu medizinischer und psychologischer Ver-
sorgung sowie zur schulischen und beruflichen Bildung für Kindersoldat*innen oder 
Minderjährige, die vor einer Rekrutierung geflohen sind, gewährleisten. 
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
ADEM Allianz für die Rechte der Migrantenkinder 
APD Aide publique au développement
Art. Artikel
AS Amtliche Sammlung des Bundesrechts; bis 1987: Sammlung der eidgenössischen Gesetze; bis 

1948: Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen (Eidgenössische Gesetzes-
sammlung)

BAFU Bundesamt für Umwelt 
BAG Bundesamt für Gesundheit 
BASS Büro für Arbeits- und sozialpolitische Studien 
BBl Bundesblatt
BFS Bundesamt für Statistik 
BFSI Babyfreundliche Spital Initiative 
BGE Bundesgerichtsentscheid
BNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung
bspw. beispielsweise
BVGE Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CAT UN-Ausschuss gegen Folter 
CEDAW UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
CMW UN-Wanderarbeiterausschuss
d. h. das heisst
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
Eidg. Eidgenössisch
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
EKFF Eidgenössischen Kommission für Familienfragen
EKKJ Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
EKM Eidgenössische Migrationskommission 
etc. et cetera
FBBE Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
fedpol Bundesamt für Polizei
ff. folgende (Seiten)
FGM/C Weibliche Genitalverstümmelung 
GPK-N Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 
GRETA Expertengruppe des Europarates gegen Menschenhandel 
i.d.R. in der Regel
insb. insbesondere
IGM Intersex Genital Mutilation
IV Invalidenversicherung
i.V.m. in Verbindung mit
KOKES Konferenz für Kindes und Erwachsenenschutz 
KOVI Verein Konzernverantwortungsinitiative 
KSMM Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel 
LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Trans*
lit. Buchstabe
LOIPR List of Issues Prior to Reporting
MNA Mineurs non accompagnés (unbegleitete Minderjährige)
NAP Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte 
NEK Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin 
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NKFV Nationale Kommission zur Verhütung von Folter 
Nr. Nummer
OHCHR Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
o. J. ohne Jahr
resp. respektive
Rz. Randzeile
S. Seite
SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
SDGs Sustainable Development Goals 
SEM Staatssekretariat für Migration 
SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe 
SGKJPP Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
SKBF Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung 
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte 
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
SSI Internationaler Sozialdienst Schweiz 
Swiss TPH Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut
SWR Schweizerischer Wirtschaftsrat 
TK Tripartite Konferenz 
UN Vereinte Nationen
UNHCR Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen
UNICEF Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
UN-KRA UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtsausschuss)
vgl. Vergleiche
WHO Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen 
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil
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